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Verwaltungsbericht

der

Direktion der Eisenbahnen
für

das Jahr 187«.

Direktor: Herr Regierungsrath Io Uffa int.

I. Projektirte Eisenbahnen.

Eisenbahnen im bernifchen Iura.
In ihrem Berichte vom 19. Januar 1870 hat die unterzeichnete

Direktion die Lage geschildert, in der sich damals die Jura-
bahnfrnge nnd die znr Verwirklichung des Dekrets vom 2. Febr.
1867 begonnenen Unterhandlungen befanden. Da dieser Bericht
gedruckt und an die Herren Mitglieder des Großen Rathes in der
Märzsession ausgetheilt worden ist, so nehmen wir die geschichtliche

Erörterung dieser Frage bei obigem Datum vom 19, Zannar ab-
hin wieder auf.

Die von uns auf Seite 22 des erwähnten Berichtes
vorgeschlagenen und in einem gewissen Maße dnrch den Verwaltungs-
rath der Jnitiätivgesellschaft vervollständigten und moöifizirten
Beschlüsse wurden von der Aktionäiversammlnng dieser Gesellschast
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den 23. Januar zu Sonceboz einstimmig angenommen. Diese
Schlüsse betrafen im Wesentlichen folgende Punkte:

I. Der Vermaltungsrath wird die bis dahin von der Eifen-
bahndirektion geführten Unterhandlungen mit denjenigen
Unternehmern oder Gesellschaften fortsetzen, welche in Bezug nuf Fähigkeit,

Moralität und Solidität hinlängliche finanzielle Garantien
darbieten. Diese Unterhnndlnngcn sollen die drei Projekte
(vollständiges Netz, mittleres Netz und sogen. Dciretslinicn oder kleineres
Netz) umfassen und also geführt werden, daß sobald als möglich
deren Abschluß durch einen n torKit-Vcrtrag erzielt wird,

II. Dieser Berwaltnngsrath wnrde besonders damit beauftragt

:

n. Die finanziellen Mittel herbeizuschaffen, indem die Abstim¬

mungen über die Betheiligung der am Unternehmen intcres-
sirtcu Gemeinden und Kantone zur Vervollstündignng des

Aktienkapitals in's Werk gesetzt und Anleihensverträge znr
Beschaffung des Obligationskapitals abgeschlossen würden.

1). ConzeZnonsvegehren an die Kantone zu richten, deren Gebiet
von den projektirten Bahnen durchschnitten werden sollte.

e. Dic Ausführnngsgesellschaft dcr Unternehmung zu bilden und
deren Statuten abzufassen.

Die von der Ciscnbahndircttion unterstützten BerwaltungSräthc
der Jnitiätivgesellschaft arbeiteten lebhaft an der Erfüllung dcr
schwierigen, ihnen übertragenen Aufgabe.

1. Definitive Unterhandlungen mit den Unternehmern.

Die endgültigen Unterhandlungen wnrden gleichzeitig für dcn

Fall der Ausführung des Gesammtnetzes und für die Möglichkeit
einer theilweisen Erstellung desselben mit mehreren Untcrnehmungs-
gescllschaftcn geführt, welche, nach ersolgtem Ausweis über ihrc
Ehrcnhaftigkeit und Zahlnngsfähigkcit, vocläusig die provisorischen
Grundlagen ihrer Angcvote mit der Eiscnbnhndirektion behandelt
hatten.

Zur Vereinfachung unserer Darstellung wollen wir die einzelnen

Untcrnehmungsangcbote berühren nach den verschiedenen Netzen.
Die Zögcrnngen, die verschiedcnen Bcrtagnngcn, dic zum Theil
negativen Ergebnisse dcr Abstimmungen über Gemeinde- und
Kantonalbeiträge, welche im Centrum des Jura durch hier nicht näher
zn beleuchtende politische Zerwürfnisse und in dcn Nachbarkantonen
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(Baselstadt, Basclland und Solothurn) durch die gewichtigen, scit
dem 15. Juli ni Europa erfoigtcn Ereignisse herbeigeführt wurden,
haben lcidcr die Erstellung des GesammtneKes und sogar dcS mittleren

Netzcs hinausgeschoben, wo nicht ganz in Frage gestellt. Wir
werden daher die auf diese beiden Projekte' bänglichen Unterhemd-
lnngen, welche dennoch dcn Iura und den Knnton im größcrn
Maße intcrcssiren, nnr in aller Kürze berühren.

Dic hierauf bezüglichen Aktenstücke verbleiben im Dircktions-
archiv und die Originalangebotc wcrdcn dcm Akienbandc bcigc-
geben.

u. Noll st än d i g e s N e tz.

Bis znm 15. Jnli abhin, dem unglücklichen Tage der
Kriegzerklärung zwischen Frankreich und Prenßen, wnrden sür die Er-
stellnng des Gesammtuetzcs fünf Angebote von zahlungsfähigen
Unternehmern und Finanzgesellschaftcn vorgelegt, welche in Friedens -
zeiten im Stande gewesen wären, die Jurabahnen unter annehmbaren

Bedingungen auszuführen (die einen ungefähr nach Maßgabe
der Voranschläge, die andern noch günstiger, d. h. unter dcn da-
herigen Ansätzen), falls damals die interessirten Gemeinden nnd
Kantone die Neigung gezeigt haben würden, sich iu billiger Weise
daran zn betheiligen. Diese Unternehmer und Gesellschaften waren!

1) Die Hccren Ernest Gonin und Comp, in Paris;
2) Herr Panl-Andrö Desroches, Bauunternehmer in Paris (der

gegenwärtig die Bahn von Gisors nach Beanvais baut) ;

3) die Herren Jopp, Philipps und Comp., Bnuunicrnehmcr in
London;

4) die Herren Ingenieure Courtines und Presoutainc, nnter
Mitwirkung der Bank sür Lokaleisenbahnen in Pnris;

5) Herr Edmund Pelletier, Direktor des Börsenbureau's in
Paris, handelnd im Namen eines Consortiums von
Kapitalisten und einigen wohlangesehenen Finanzanstalten in
London. *)

Am nämlichen Tage, an dcm die unheilvolle Kriegserklärung
von der Rcdnerbühne des gesetzgebenden Körpers von Frnnkreich

In Bezug auf die Einzelheiten und Bedingungen dieser Angebote
siehe die Beilagen XXIV zn unserem Berichte vom 19. Januar 167» und im
Attendano die letzten Qriginalakten, welche wichtige Modifikationen, d. h. sehr
erhebliche Mindcrforderungen gegenüber den früher begehrten Summen
enthalten.
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erscholl, war der Berwaltuugsrath der Jnitiätivgesellschaft znin
Zweck einer genauen und gründlichen Prüfnng dieser verschiedenen
Angebote und zngleich zur Entscheidung über die als Grundlage
zu den Einzelnverhnndlnngen dienenden Offerten in Bern versammelt.

Die hierüber erfolgte Diskussion ließ voraussehen, daß die
Nummern 3, 4 nnd 5 hievor in ernste Erwägung gezogen werden
würden. Diese Berathung wurde aber durch das die Kriegserklärung

enthaltende Telegramm Plötzlich unterbrochen. Angesichts
der finanziellen Panik, welche natürlicher Weise im Gefolge der

Kriegserklärung nnn m Enroua ausbrach, stellten diejenigen
Unternehmer, welche die vorteilhaftesten Angebote eingereicht hatten,
nachträgliche Bedingungen auf, z. B. hielten sie ihre Offerten nur
nach der Wiederherstellung des Friedens aufrecht (so die Bank für
Lokalbahnen), oder wenn der Krieg lokaiisirt bleibe (so Herr
Edmund Pelletier), während die Herren Jvpp, Philipps und Comp.,
welche ein Angebot eingereicht hatten, das sich auf die Ausführung
der Arbeiten gegen Baarzahlung beschränkte, dieses einfach ausrcchi
erhielten.

Neulich haben diese Letztem ihr Angebot noch modisizirt,
indem sie die Aversnlsumme heruntersetzten. Ueberdieß haben sie sich

anerboten, das Obligationskapital zu liefern.
Dnrch die Wiederherstellung des Friedens nnd durch die

erfolgte Zutheilung des Elsaßes an das deutsche Kaiserreich haben
die Jurabahnen eine inkernationnle Wichtigkeit gewonnen und den

Charakter von Transitlinien erhalten, weßhalb denn nnch die
Unterhandlungen für die Erstellung des Gcsnmmtnetzcs sowohl mit den

interessirten französischen Gesellschaften (der Ost- und der Paris-
Lyon-Mittelmecrgcsellschaft), als auch mit dcn Nnchbarkantoncn
solothurn, Baselland nnd Baselstadt, unverzüglich wieder
aufgenommen werden sollen.

Man ist anch zn der Erwartung berechtigt, daß, da die
Politischen Leidenschaften sich gelegt, die bei einem Theil der Bevölkerung

des Mittel-Jura's und des Bezirks Pruntrut zu Tage gc-
tretene Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit sich bedeutend vermindern
werde, wenn sie, die Leute, die hohe Wichtigkeit dcr Erstellung von
Eisenbahnen, welche in Basel und Delle-Belfort ?c. anschließen, sür
die Zukunft des ganzen Juragebietcs vom rein objektiven Stand-
pnnkt aus untersuchen werden.

Der bereits erfolgte Angriff der Arbeiten auf der ersten Sektion

Biel-Dachsfclden-Convers wird auch ein Sporn für sie fein.
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Wenn sie die Grundlage, den Stamm, die Muttersektion des

jurassischen Netzcs im Bau begriffen sehen, werden sie sich zweifelsohne

entschließen, dcm Beispiele der Gemeinde Biel, der Bezirke
Courtelary und Montier zc, zu folgcn und die Betheiligung, welche

von ihnen verlangt wurde, zu beschließen.

b. Mittleres Netz: Biel-Basel und Sonceboz-
Convcrs oder C h n u x d e f o n ö s.

Obwohl dic Eventualität dcs Baues der Linien Biel-Basel
und Sonccboz-ConvcrS, wclchc zusammen als mittleres Netz

bezeichnet wcrden, im Dclret vom 2. Fcbruar 1867 nicht vorgesehen
wurde, so haben doch mehrere Untcrnchmer Ancrbictungcn siir desscn

Crstcllnng eingereicht. Die ersten Unterhandlungen, welche zu Ende
des Jahres 1867 mit Herrn Dr. Strausberg in Berlin angeknüpft
wurden, umfaßten von vornherein nur diefe Linien, da der genannte
Unternehmer geradezu erklärt hatte, sich weder mit dem vollständigen

noch mit dem kleinern Netze befassen zu wollen. Als später
infolge dcr Eröffnung der Konkurrenz die Unterhandlungen um-
safscndcr wurden, studirtcn mchrcre Unternehmnngsgesellschnften
diese vermittelnde Combination und reichten provisorische Angebote
ein oder versprachen dieß wenigstens. Wir ncnnen darunter:

1) Die Herren Ernest Gonin nnd Comp, in Paris;
2) die Herren Fivres-Lille, Nachfolger von Parent nnd Schaken

in Paris;
3) die Herren Jopp, Philipps nnd Comp., und
4) das Consortium der schwcizcrischcn Jngenienrs, nämlich dic

Herren Ott, Gubser und Comp.
Nach Art. 16 des am 24. September 1870 mit den

schweizerischen Ingenieuren über die Ausführung des kleinen Netzes
abgeschlossenen Vertrages, haben sich dieselben sörmlich verpflichtet,
mit Sorgfalt die Eisenbahn von Dachsfelden nnch Basel zu studircn
nnd zur schicklichen Zeit eine schriftliche Submission einzugeben,
laut welchcr sie sich für die Ausführung dieser Linie verbindlich
machen.

o. Kleineres Netz: B i e l - D a ch s s c l d e n und
S o n c e b o z - C o n v e r s.

(L. tort'ait-Berträge für dessen Erstellung.)

Schon von Anfang an verweigerten die verschiedenen
Unternehmer, ans dcn in unscrm Bcricht vom 19. Januar dargelegten
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Gründen, für den Ban des kleinen Netzes Angebote einzureichen,
niit Ausnahme der Gesellschaft schweizerischer Ingenieure und
derjenigen dcr Schotten. Dicsc beiden Gesellschaften, namentlich abcr
erstere, habcn die Erstcllnng der Bahnstrecken, welche man die

Tckrctslinicn zn nennen Pflegt, schr genau geprüft. Ihre Angaben
stützen sich auf diese Studici, und sind von schr dctnillirtcn, sehr
bestimmt abgefaßten Lastcnhcftcn vcglciict, wic solche nvthivcndig
find, falls Kvnfliktc vcnnicden uud à t'orfnit-Bcrlrnge gctrcu
ausgeführt werden sollen,

2. Wanvertrag über die DeKretslinien.

Der Eifer und die Begeisterung, welche zu Anfang dcs Jahres
sich im Jnrn für das vollständige und das mittlere Netz gezeigt
hatte, kühlten sich im Frühling während der Wahlperiode ab, ja
es zeigte sich sogar eine gewisse, dic Anstrcngnngcn der dem großen
Netze anhängenden Männer lähmende Opposition, welche den Ver-
waltnngsrath dcr Juitiativgesellschnft und die Direktion dcr Eiscn-
bahncn zn ihrem Bedauern nöthigte, alle ihre Kräfte dcr Erstellung

dcr Dckrctsiiuien zuzuwcndcn, damit deren Ausführung vor
Ablauf dcr fatalcu Frist voni 2. Fcbruar l871 gcsichcrt werdc.
Die unablässig mit dcn beiden obcncrwähntcu Gesellschaften
fortgeführten Untechaiidlnngen gelangten zum Abschluß cines ìi fortuit-
Vertrages zwischen dcr Jnitintivgcscllschaft nud dcu schwcizcrischcn
Ingenieurs, den Herren Bnur, Egger, Gubscr und Ott, zum Zwecke
des BaueS dcr Bahnstrcckcn Biel-Dachsfclden uud Sonccboz-Con-
vers,

Dic Angcbvte der schottischen Jngenicurc schienen anfänglich
vorthcithaftcr zu sein, als diejenigen der Gcscllschaft dcr schwcizcr,
Unternehmer; sic wichen aber von dcn Fundamcntbcstimmnngen
des Borprojcktcs dcö StaatcS ab, und cbcnso nnch von dcn Vorschriften
des Snumissionsprogramms uud vom Lnstenheftc, welche beide von
der Jnitiätivgesellschaft festgestellt waren.

Um nun die Angebote dcr Herren Jopp und Comp., welche

nicht nur auf die jurassischen Eiicnbahnen, sondern auch auf die

Verlängerung dcr Linie Langnau bis Lnzern sich bezogen, niit
Sachkenntniß zu würdigen, crsnchtc das Konnte dcr Jiiitiativgcscllschaft
den Regiernngsrath, dieselben einer technischen Expertise zu
unterbreiten. Dec Regiernngsrath entsprach diescm Gcsnchc uud crnanntc
die Herren Bridet, v. Mnralt nnd Wetli, Ingenieurs, als
Experten.
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Aus der Untersuchung dieser Experten ergab es sich, daß die-

von dcn schottischen Ingenieuren vorgeschlagenen Ersparnisse daher
tamcn, in erster Linie, von dcr bedeutenden Reduktion der Plattform

dcs Bahnkörpers und der Bahngraben (Querprofil), und
dann noch in zweiter Linie von der Verwendung von nicht im-
prägnirten tnnnenen Schwellen, von dcr Verminderung des Schienengewichts

und dcr Verkürzung der Laugen der Neben- nnd
Ausweichgeleise.

In Betreff des Hauptpunktes, d. h. die Rednktion des Normnl-
profilS, behauptete Hcrr Jopp, die vorgeschlagenen Dimensionen
genügen vollständig und scicn übrigens in England uud Schottland
so gebräuchlich.

Gegenüber diesen Behauptungen äußerten die Herren Experten
dcn Wunsch, durch eiucn aus ihrcr Mitte von dcm Bestehcn dicscr
Profile in diesen zwei Ländern sich zn nbcrzeugcn, sowie auch von
dcm Umstände ihrcr Bewährung.

Sie schlugen deßhalb vor, den Herrn v. Muralt nach England

nnd Schottland zu senden, um auf Ort und Stelle selbst

diese wichtige Frage zu studimi. Der Regierungsrath entsprach
diesem Wunsche und Hcrr v. Muralt begab sich im Sommer des

verflosscnen Jahres nnch England und Schottland, theilte seine Be-
obachtnngen von on aus den Herren Bridel und Wetli, bchufs
Abfassung des Erpertcnbefnndes, schriftlich mit und verfaßte svcitcr
noch einen fpczicllen Bericht. Diese Berichte lauten zwar im
Allgemeinen für Herrn Jopp nicht ungünstig, insofern daraus hervorgeht,

daß die Eisenbahnen iu England und Schottland wirklich
nach den von Herrn Jopp für die Erdarbeiten und Kunstbauten
vorgeschlagenen Normalien gebant sind nnd hinsichtlich ihrer
Dauerhaftigkeit und Solidität nichts zu wünschen übrig lassen.

Dagegen konstatirten die Experten in unserm Lande verschiedene

Verhältnisse, welche eine analoge Reduktion des Profils, mit
Rücksicht auf die Dauerhaftigkeit und die Unterhältnngskostcn nicht
erlauben, sie empfehlen vielmehr die Erweiterung der Plattform
des Bahnkörpers von 15 anf mindestens 16 englische Fuß, in dcn

Einschnitten sogar auf 6 Meter.
Im Uebrigen wurde im Expertenbcfuud durch Zahlen nach-

gcwicsen, daß aus dem Angebote des Herrn Jopp sich leine cfsck-

tiven Ersparnisse für die Gesellschaft gegenüber dcm Voranschlag
der Herren Gränicher, Weiß nnd Frots ergeben, sondern daß die

Ermäßigung der devisirtcn Bausummc nnr auf quantitativen
Minderleistungen beruhe.



Herr Jopp reichte, nachdem er vom Resultat dieser Expertise
Kenntniß erhalten, dem Jnitintivkomitc ein zweites, in jüngster
Zeit sogar ein drittes Angebot ein, Diese nenen Eingaben stützen
sich zwar immer noch nicht aus die Normalien des Vorprojektes,
wie dieselben vom Jnitiatillkomitc modifizirt wurden, wogegen
denselben cin dcn Fordcrnngcn der Expcrtcn entsprechendes Bcdingniß-
hcft zu Gründe liegt, welches Herr Bridel mit Herrn Jopp zn
vereinbaren beauftragt war. Hicnach vcrpflichtcte sich Hcrr Jopp zn ganz
dcdcuicnd bessern nnd vcrmehrtcn Lcistnngcn, als in seincr nrspriiug-
lichcn Offerte, uud da cr anderseits auch dcn UcbcinahniSprcis nm
vicle hunderttausend Franken crmäßigtc, so stclltc sich dic Diffcrcnz
zlvischen seiucm crstcn uud lctzicn Angebot auf wcit über cine
Million Franken.

Trotzdem ging die schweizerische Baugcscllschaft aus dcr Kvn-
kurrcnz siegreich hervor: ihr KonstruktivnSnngcbot sür dic Dckrci-
liuicu ist in allen wcscntlichcu Bczichungcn vorthcilhaftcr als das-
jenige dcs Herrn Jopp, und was nnmcntlich dcn UebernnhmSprcis
betrifft, so mußte der Vertreter des Herrn Jopp zugeben, daß
Letzterer mit iciucr Forderung bcdentciid höher stchc als dic schweizerischen

Untcrnchmer.
In Folge dessen hat dic Jnitiätivgesellschaft mit diescr lctztcrn

den Bauvertrag abgeschlossen. Dic Untcrnchmer ucrpflichtcn sich

dadurch zu allcu Studici! und Lcistnngcn behufs vollständiger
Herstellung dcr jurassischen Eiscnbahulinien im Untcrban, Oberbau uud
Hochbau, mit Eiufricdungcn und Bnrricrcn, Tclcgraph, Bcrbot-
tascln, mit Pfostcu, Gradinntenzeigcrn, Kilvmctcrfteincn, Ber-
mnrchnng dcr Bahn, Pflanzungen, soivic Licfcrung dcs säniintlichcu
StationSniobiliarS. des ArbcitSgcschirrS sür die Bahnwärter, dcS

Werkzeuges für die Depots, dcr Signale bei dcn Bnhnhofzufahrtcn zc,
so wie dicsc Lcistnngcn quautitativ nnd qualitativ uutcr dcn be-

treffenden Rubriken im Gcnernldcvis des Vorprojekts vorgesehen
uud durch das Bcdiugnißhcft näher präzisirt, in cinzclncn Punkten
nnch modifizirt worden find. (Art, 2.)

Ter llcberuahmspreis für die in vorstchcndcm Artikel bczcich-
nctcn Lcistungcn bctriigt Fr, 9,392,999. Nicht inbcgriffcn sind in
dieser Summe die Kosten des Lebhaages. von desscn Erstellung
die Unternehmer entbunden wcrdcn, und die Kostcn dcr Arbciten
in den Bahnhöfen zn Biel und EonvcrS, sowie auch die Landnn-
kcinfe, dic Expropriationen und das Rollmaterial, was dcr Gesellschaft

obiicgt.
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Nach Art. 1 dieses Vertrages bildet die Grundinge sür die

Ausführung desselben das aufgestellte, von den Parteien
angenommene und unterzeichnete Bedingnißhest. ausgearbeitet durch die

in diesen Materien äußerst bewanderten Herren Ingenieurs Bridel,
Gränicher nnd Gubscr, welches ein integrirender Bestandtheil dieses

Bertrnges ist. An der Spitze dieses Bertmgcs steht nbcr die

Erklärung :

Die Grundlagen dcr Uebereinkunft zwischen dcn Parteien sind :

u. Das Vorprojekt dcs Herrn Dapptcs, Ingenieur, mit den

Modifikationen der vom Staate ernannten Experten, dcr
Herren Ingenieurs Gränicher, Weiß uud Frotö.

I). Der Beschkuß dcs Bundesrathes vom 9. Angnst 1854, be¬

treffend die technische Einhcit der schweizerischen Eisenbahnen,
e. Die ans die Jurabahnen bczüglichcn Konzessionen, und
>i. Das Bedingnißhcft mit alleu Einzclnvorschriftcn über die von

den Unternehmern noch aufzunehmenden Studien, über die

Aussührungswcise jeder cinzclucn Bahnstrecke, über die beziig-
lichen Arbeiten und Lieferungen, über den Bollcndungstermin,
die Sicherheitsleistung, die Zahlungsweise, Bürgschaften,
allfällig auftauchende Zwistigkciten nnd im Allgemeinen über
alle ans dem Vertrag sich crgebcnden Beziehungen zwischen
der Gesellschaft und dcn Unternehmern.
Das Tracci dcr projektiven Linien ist im Grundsätze

dasjenige, welches die amtliche Expertise vom Oktober 1865 anempfahl.
Dieses Trac6 wird noch bestimmter in den Plänen der endgültigen
Studien, welche der Genehmigung des Regierungsrathes zu
unterbreiten sind, festgestellt werden.

Ohne dic Zustimmung der Regierung nnd der Gesellschaft
dürfen weder stärkere Krümmungen noch stärkere Gefälle ausgeführt

iverden, als dic im Expertcnbcrichtc der Herren Gränicher,
Weiß und Frot« angenommenen.

Das für dcn Bahnkörper angenommene Norinalprofil ist
dasjenige der Prnntcnt-Dclle-Bahn.

Die schottischen Ingenieure schlugen für dic Erdarveitcn ein
reduzirteS Profil vor, womit auf den Baukosten des kleinern Netzes
Fr. 628,099 Hütten erspart werden könncn. In Art. 19 dcs mit
den Unternehmern abgeschlosscnen Vertrages hat sich die Gesellschaft
in folgender Weise die Verwirklichnng dieser Ersparniß, salls sie

angemessen ernchtet würde, vorbehalien: Sollte die Gesellschaft

Vor dem definitiven Inkrafttreten dcs Vcrtragcs statt der vorge-
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sehenen Normalprosile dcr Linic Prnntrut-Delle das durch dic

Experten Herren Bridcl. Muralt und Wetli ndoptirte schottische

Prosit, wie solches in dcm srühern, in französischer Sprache
gedruckten Bedingnißhest dcr schweizerischen Baugesellschaft unter

III u, t,«'ru?ssmönt,s en terrs et roelrers in ?lrt. 15 bis und
mit 21 näher festgestellt ist, znr Ausführung bringen wollen, so

wird die hiefttr berechnete Summe von Fr. 628,000 in Abzng
gebracht werden."

Die Ausführung der von dcn schweizerischen Uutcruchmern in
der Konvention vom 24. Nov. 1870 cingcgaugcucn Verpflichtungen
wird in crstcr Linie durch ihre chrcuhafte Bergangeuheit, ihre bei
der musterhaftcu Erstellung anderer Bahnen bewiesene technische

Befähigung uud durch ihre Persönliche Zahlungsfähigkeit gewährleistet.

Ferner verpflichten sie sich nach Art. 15 dcs BertrageS
die in Z 5 des BcdingnißhefteS vorgcscheue Kaution vvn Fr. 890,000
nus erstes Bcgehrcu durch die Berner Handelsbank zu lcisten.

Diese Sicherhcilsstellung ist wirklich von der Handelsbank
gegeben worden und befindet sich im Aktcnbande, Hicrbci ist noch

zn bcmertcn, daß dcr Großc Rath in seinem KouzessionSdekret für
die Projcktirtcn Liuicu vom 10. März 1870, Art. 1, uur eine

Sicherheit von Fr. 250,000 begchrt hat.

3. Konzessionen.

Im Laufe des Monats März 1870 erlangte der Verwaltungsrath
der Jnitintivgcscllschaft seitens der Großen Räthe dcr Knntonc

Neuenburg und Bern Konzessionen sür dcn Ban und Bctrieb der
im Jnra projcktirtcn Bahncn. Diese Konzcssionen crhiclten in dcr
letzten Session der Bundesversammlung, im Juli 1870, die
Genehmignng der eidgcnössischcn Räthe.

Ilm kcinc Eventualität außcr Angc zu lasscn, wurden auch

.Konzcssionsbcgchren an dic gesctzgcbendcn Bchördcn dcr Knntonc
Solothnrn, Bascllnud und Baselstadt für diejenigen Strecken der
Linic Biel-Basel gerichtet, welche einzelne Gcbietstheile der genannten

Kantone in Anspruch nehmen. Diese Bcgehren find aber bis
zur Stunde unbeantwortet geblieben,

Tie Hauptbestimmuugen dieser Konzessionsakte sind
gleichlautend und so abgefaßt, daß sie anf die drei voraussichtlichen
Fälle, nämlich aus die Unternehmung der Dekretslinien, nnf das
mitticrc und eventucll auf das vollständige' Netz passen. Es geht
dieß klar auö nachstchendeu Paragraphen 1 und 6 hervor:
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Z 1. Dem Verwaltungsrnkh der Jnitiativgcsellschaft zur
Anstrebung der Jurabahn wird zu Handen einer Aktieugcsellschaft,
welche derselbe znm Behuse der Verwirklichung dieses Projektes in's
Leben zu rufen beschäftigt ist, die Konzession siir den Bau und
Betrieb einer Eisenbahn von Biel dnrch den Jura nach Delsberg
mit Abzweigung von letzterem Punkte bis nn dic Kantonsgrcnzc
in dcr Richtung nach Basel cinerscits, in dcr Richtung unch Pruntrut
anderseits, nnd cincr Abzwcigung cndlich vom Stammstück Bicl-
Reuchenette, bczw. Souccboz durch das St. Jmmcrthnl bis nn die

Kantousgrcuzc bci Eonvers, zn den nachsichcudcn Bcdingnngcn und
untcr Borbehalt dcr Bnndesgcnehmigung, crthciit:

A lì. Der Gesellschaft steht cö frei, vom Bau dcr Strecken

Delsberg-Prnntrut oder Telsbcrg-Bnscl abzusehen und vorläufig
nur in einer der beiden Richtungen zu bauen. Sie kann cndlich
ihre Unternehmung auch auf die Ausführung dcr Linien Biel-
Dachsfcldeu und Soncebvz-Convers beschränken, wenn ihr die Mittel
zur gleichzeitigen Ausführung dcr Strecke von Dachsfelden nnch

Dclsbcrg und eventuell wcitcr schien sollten.
Sollte diese Konzcssion nicht für die Erstellung des gesammten

Jurabahnnetzes benutzt werden können, so wird im Falle einer
spätern Kouzessiouscrtheilung für die eine oder andere der nicht
ausgeführten Bahnstrecken dcr gegenwärtigen Gesellschaft jeweilen
zn glcichcn Bcdingnngcn den Vorrang vor andern Bewerbern
zugesichert.

Den 10. März 1870 bewilligte der Große Rath dcs Kantons
Bern dic verlangte Konzcssion durch nachstehendes Dekret i

Dem Vccwaltungsrathe der Jnitiativgcscllschast sür die
jurassischen Eiscnbahncn wird die von ihm verlangte Konzcssivu ertheilt
unter solgenden Bedingungen:

1) Gleichzeitig mit dcr Leistung dcs AnSwcises über dic Mittel
znr Ausführung des Unternehmens nach Art. 7 hat die Gesellschaft
als Gewähr für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen cine
Geldhinterlage oder Knution von wenigstens Fr. 500,000 zn leisten,
wenn sie das ganze Net; baut, von Fr. 400,000, wenn sie die
Linie Biel-Basel vdcr Biel-Pruntrut, iin einen wie im andcrn
Falle mit dcr Abzweigung Rcuchcncttc- bczichungSwcise Sonceboz-
Convers erstellt, und von Fr. 250,000, wenn sic sich auf dcn Bnn
der Linie Biel-Dachsscloen-Eonvers beschränkt. Der Staat
verzinst die Gcldhintcrlage zu drei Prozent in baar und erstattet sie

zurück, sobald die Linien von den hiesür zn ernennenden Erperten
gnt befunden sein werden.
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2) Die Fahrpläne der gewöhnlichen Züge, die Tarife nnd
Trnnsportreglemente, sowie deren nllfällige Abcindernngen unterliegen

der Genehmigung des Regierungsrathes.
3) Dic konzedirten Linien nntcrliegen der Stcner, sobald die

Aktien eine Dividende von fünf Prozent abwerfcn.
4) Ohne die Ermüchtignng des Großen Rathes darf der

Betrieb weder verpachtet noch mit andern Unternehmungen ähnlicher
Art fusionirt werden,

5) Der Bau wird als Sache dcs öffcntlichen Wohls erklärt
und der Gesellschaft allc dicjcnigcn Rcchte übertragen, welche die

bestehenden Gesetze, namentlich das Bundesgesetz vom 10. Mai
über die Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten, der

Staatsverwaltung für Arbeiten des Staates zustehen. Ebenso sindet
der Bundesbeschluß vom l 7/19. Juli 1854, betreffend Abänderung
des Art. 3 im Bundesgesetze über dcn Bau und Betrieb von
Eisenbahnen im Gebictc der Eidgenossenschaft, vom 28. Juli 1852, aus
den Bau und Betrieb dieser Linien Anwendung.

6) Das zwcitc Alinea des Artikels 7 der Konzession ist
gestrichen.

7) Dcr Art. 9 soll lauten wie folgt:
Die Gesellschaft verpflichtet sich, die vorbeschriebene Bahn nnch

den besten Regeln der Kunst anzulegen; sie wird dieselbe sofort
nach vollendetem Bau in Betrieb setzen nnd während dcr ganzen
Konzessionsdaucr in regclmüßigcm, wohl organisirtcm,
ununterbrochenem Betriebe erhalten.

Zu diesem Zwecke wird sie sich stets angelegen sein lassen, die

Verbesserungen, die namentlich in Bezug nnf Sicherhcit nnd Schnelligkeit

des Dienstes anf andern, wohl eingerichteten Bahnen des

In- nnd Auslandes eingeführt werden, auch auf den Jnravnhncn
eintreten zu lassen.

8) In Art. 12 ist nach Gasleitungen einzuschalten u. s. w.
Die eidgenössischen Räthe haben dieser Konzession unter den

gewöhnlichen Bcdingnngcn in ihren Sitzungen vom 13./18. Jnli
1876 die Genehmigung ertheilt.

4. Gründung und Statuten der Ansführungsgesessschaft.

Den 3. Juli 1870 schloffen dreißig Einwohner- und Bürgere
gemeinden der Amtsbezirke Courtelary, Munster und Biel
einanonyme Gesellschaft unter dcm Ramen Bernischc Jurabahn-
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gesellschast", welche ihren Sitz in Bern hat und deren Zweck von
Art. 1 der Statuten in folgender Weise bestimmt wird:

Die Besitzer dcr hiernach geschissenen Aktien bilden eine
Aktiengesellschaft, welche znm Zwecke hat:

n. Die Erstellung des Stnmmstückcs der jurassischen Eisenbahnen,
von Biel nach Dachsfelden, mit Abzweigung von Sonccboz
nach Convers oder Chauxdefonds.

b. Die gleichzeitige Erbauung der Eisenbahn von Dachsfelden
nach Basel, wenn durch eiue hinreichende Akticnbethciligung
dic Ausführung dicses Untcrnchmens iuuert den in den
bezüglichen Konzessionsakten vorgesehenen Fristen gesichert werden

kann.
L. Die spätere Vollendung des Jnrabnhnnetzes und den ein¬

heitlichen Betrieb aller zu diesem Eisenbahnnetz gehörenden
Linien.

In Art. 6 wird der Betrag des Gescllschaftssondes in Akticn
und das Maximum des Obligationskapitals also festgestellt:

6. Das Aktienkapital der Gesellschaft ist vorläufig festgesetzt

auf 9 Millionen Franken nnd wird durch Aktien von ie Fr. 599
gebildet.

Wenn die Eisenbahn von Dnchsfeldcn nach Basel und später
auch die Strecke von Delsberg nach Pruntrut zur Ausführung
kommt, so wird das Aktienkapital entsprechend der Ausdehnung
des Unternehmens erhöht werden.

Und da in keinem Falle das Aktienkapital zur Ausführung
des Unternehmens hinreichen wird, fo soll der Ueberrest durch
Anleihen (Ausgeben von Obligationen) aufgebracht werden. Das
Obligationenkapital für die Ausführung der Eisenbahn von Biel
nach Dachsfelden und Convcrs darf jedoch nicht mehr als ein
Drittel der für diese Strecken berechneten Gesammtkosten betragen.

Der Vcrwaltungsrnth der Jnitiätivgesellschaft hat beim
Gründungsakt der bernischen Jurabahngesellschaft mitgewirkt und
denselben die von den Kantonen Bern und Nenenbnrg bereits ertheilten

und die in andern Kantonen noch zu erlangenden Konzessionen
abgetreten (Art. 5). Art. 33 ruft der Bildung eines Reservefonds
in nachstehenden Ausdrücken:

Behufs Bestreitung anßerordeutlicher Ausgaben und Erneuerung
des Oberbaues wird nach Erüffnnng der Bahn ein Rcservefond
gebildet, in welchen vom Reinertrag, welcher nach Verzinsung des

Obligationenkapitals mit 5 "/ sich herausstellt, im ersten Jahre
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Fr. 200, im zweiten Fr. 400, im dritten Fr. 600 und im vierten
und den folgenden Jahren je Fr. 800 per Kilometer gelegt werden

sollen. Der Nest wird nach Maßgabe von S 7 als Dividende
untcr die Aktionäre vertheilt.

Im Vermaltungsrnthe wird der Staat Bern durch 2 bis 3

Mitglieder vertreten, und in der Generalversammlung zu hundert
Stimmen berechtigt sein. (Art. 17 und 23.)

Diese Statuten sind nach Gcsetzesvorschri.fi im Amtsblattc
publizirt worden, und dcr Regicruugsrath hat nnf dcn Barschlag
der Direktion dcs Innern dieselben in seiner Sitzung vom 7. Okt.
1870 genehmigt und folgendes Dekret erlassen:

Der Regicruugsrath des Anurous Bcrn,
auf den Antrug dcr Direktion des Innern nnd dcr Eisenbahndirektion,

ertheilt die dnrch Art. 2 des Gcsetzcs über anonhme
Gesellschaften vom 27. Novcmbcr 1860 vorgesehene' Gcnchmigung
dcr Gründling und den Statuten dcr Jurabahngcscllschast mit
notarialischcr Verschrcibung durch die HH. Eharmillct und Matti
in Svnceboz dcn 3. Juli 1870 unter solgenden Bcdinguiigcn:

1) Die Gesellschaft hat sich allen bestehenden Gesetzen zu unter-
'ziehen nnd namentlich die Dispositionen dcs Gesetzes von:
27. Novcmbcr 1870 über anonyme Gesellschaften, die
Dispositionen des Dekrets vom 2. Fcvrnur 1867 insoweit es

sclbc betrifft, und dicjcuigeu im KonzessiLnsakte und im
Dekret vvm 10. März 1870 stipulirten zu beachten.

2) Dem Kapitel III der Statuicn wird ein Snpplementartiicl
folgenden Inhalts beigefügt:

Supplementartikel. Vom Tage dcr gesetzlichen Konstituirung
der Gesellschaft an tritt dcr Staat, abgesehen von dcn
Dispositionen des Dekrets vom 2. Febrnar l867, in den Besitz
der Rechte, ivclchc ihm die Artienübcrnahinc von Fr. 6,200.000
übertrügt.

Bis zur definitiven Organisation der Gesellschaft, ivclchc von
der Gutheißung dcr bezüglichen Akten durch den Großen Rath
nicht stattfinden konnte, war der Verwaltungsrath der Jnitiativ-
gescllschaft nnSdrücklich beauftragt, in ihren: Namen zn handeln,

5. Wetriebsvertrag.

Da die Unternehmung des Gcsainnitnetzcs dcr Jurabahnen,
wie wir hievor berichtet haben, verhindert worden ist, so hat dic
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Initiativ escllschast, welche lant den Bestimmungen des Dekrets
vom 2. Februar 1867 dem Großen Rath gegenüber zum Nachweise

über den gesicherten Betrieb der Bahn verpflichtet ist, den

zustandigen Behörden der Berner Staatsbnhn vorgeschlagen, fich
mit dem Betriebe der Dekretslinien Biel-Dachsfelden und Sonccboz-
Eonvers zu befassen. Ein Vertragsentwurf wurde zwischen den

Mitgliedern des Eisenbahn-Ausschusses, des Regierungsrnths, dem

Direktor dcr Berner Staatsbnhn uud den Abgeordneten der
Jnitiätivgesellschaft in mehreren Koufcrenzcn bcsprochcn, und untcr
Ratifikationsvorbchalt von den Repräsentanten dcr beiden contra-
hirenden Theile angenommen, nachdem dcr Berwnltnngsrath dcr
Staatsbahn seinen Borbcricht über den Entwurf abgegcben hatte.

Sowohl die Eisenbahndircktion als dic Bcrwaltnng der StaatS-
bcchn haben cine jcdc für ihren Theil eincn Bericht abgefaßt, deren
Schlüsse dahin gchen, bci den Oberbehörden die Genehmigung des

BcrtrageS vom 30. August 18^0 zu beantragen. Nachdem diese
Dokumente' auf den Kanziciiisch dcs Ncgicrungsrathcs nicdcrgclcgt
worden, beschloß derselbe unterm 14, September, fie der Finnnz-
direktivn znm Vorberichte zuzuweisen. In ihrem Mitcapporte
stellte diese Direktion einige technische Fragen, welche das
Eisenbahncomitc des Regicrungsrathes, auf den Antrag der Eisenbahndircktion,

dcm fachmännischen Gutachien der Herren Ingenieure
Bridel, v. Muralt und Gränicher zuwies, um befähigt zu sein,
sowohl dcr Rcgicrnng als dcm Großcn Rathe mit voilständigcr
Sachkenntniß und gcstützt auf das Gutachten dcr Fachmänner über
die wirkliche Tragweite des Projcktirtcn Betriebsvertrages und die
erhobenen Einwürfe Anfschlnß zn gebcn.

Tie Erperkcn stndirtcn mit größter Sorgfalt die in den ihnen
abgegebenen Instruktionen gestellten Fragen und gaben am 6,
Dezember ihren Befund nb.

Die Expertenstudien bezogen sich hauptsächlich auf die zwei
Hauptpunkte:

a. aus dic zu leistende Vergütung sür die Anschaffung des

Rullmatcrials, nnd
b. auf die Entschädigung für die BctricvSkvstcn nnd für den

Unterhalt der Bahn.

n. Ihr Gutachten über die erste Frage bestund in Folgendem:
Wenn sür die Jurabahn die sog. Tariflänge, wobei begonnene

Kilometer als zurückgelegt angesehen werden, zur Grundlage der
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Berechnungen eingenommen wird, so sinden wir sür Biel-Convers
43 Kilometer und für Sonceboz-Tavannes 7 Kilometer, zustimmen
also 50 Kilometer, für welche zn Fr. 18,000 per Kilometer
gerechnet, die Summe von Franken 900,000 als zur Anschaffung
des Rvllmaterials nothwendig sich herausstellt. Wenn die Strecke
bis Chaurdcfonds mit eingerechnet werden soll, so würde die

vollständige Tariflängc 54 Kilometer betragen, welche mit Franken

18,000 multiplizirt eine Summe von Fr. 972,000 ergeben
würde.

Die dcr Stnntsbahn für Lieferung dieses Materials zu
entrichtende' Gegenleistung muß aber nicht nur in der Zinszahlung
des darauf verwendeten Ankaufskapitals, sondern auch noch in
einer Entschädigung für Abnutzung des Materials bcftehcn. In
lctztercr Beziehung stellen sich die Lokomotiven aber ganz anders,
als dcr Wagenpark; denn während in 20 Jahren einc Lokomotivc
so zu sagen zu Grunde gerichtet wird und nach Ablauf dieser

Zeit höchstens n»r noch dcn vicrten Thei! ihrcZ Werthes hat, sind
nach einem solchen Zeitranm die Wagen bei gehöriger Unterhaltung
noch in zieinlich brauchbarem Zustande, so daß 1 "/g jährlich als
Entschädigung sür Abnutzung ocrsclbcn genügt, währcnd bei den
Lokomotiven auf 2'/^ für Amortisation gerechnet werden muß.

Von dcn Fr. 9ü0,000 mcrden nun ungefähr Fr, 360,000
nnf die Kostcn der Lokomotiven fallen und die Restjumme für
Wagen verwendet iverden; rechnet man den Kapitnlznis zu 5

so müssen also Zins und Amortisation betragen:
für die Lokomotiven Fr. 360,000 ü 7'/., ---- Fr. 26,100
für die Wagen 540,000 à 6 °/g ----- 32.400

Fr. 58,500
oder per Kilometer Fr. 1170.

Wird dic Rechnung für einen Totalbetrag von Fr. 972,000
und für eine Länge von 51 Kilometcrn gemacht, so würde dcr
kilometrische Betrag begreiflich ebenfalls auf Fr. 1170 zu stehen
kommen.

K. Die dcr Staatsbnhn zu cntrichtende Entschädigung für dic

Betriebskosten uud den Unterhalt der Bahn wird in der
nachstehenden Zusammenstellung der anf diesen Posten beziiUichen
Auslagen festgesetzt:
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Eigentliche Linien Biel-Convers Linien Biel-Chaurdefonds

Betriebsausgaben: und nnd
Sonceboz-Tavannes, isonceboz-Tavannes,

Im Ganzen, per Kilom. Im Ganzen, per Kilon,.
54 Kiloincter,

Fr-' Fr, Fr, Fr.
Allgemeinc Verwaltung 15,000 300 16,200 300
Erpeditionsdienst 49,100 982 49,100 909
Zugsdicnst 161,261 3,225 174,162 3,225
Bnhnuntcrhaltung. 96,200 1,924 96,200 1,782
Uneingercihte Ausgaben 37,000 740 52,480 972

Total der eigentlichen
Betriebsausgaben 358,561 7,171 388,142 7,188

In runder Summe könncn also die eigentlichen Betriebskosten
zu Fr. 7200 per Kilometer angenommen werden, wobei aber zu
bemerken ist:

1) daß die Zinszahlung für Benutzung fremder (nicht zum
Juranetz gehörender) Bahnstrecken oder Bahnhöfe in dieser
Summe nicht enthalteu ift, da wir annehmen, daß diese

Ausgabe der Gesellschast der beimischen Jurabahnen
überbunden bleibe;

2) daß der Betrag von Fr. 72l)0 per Kilometer ebenfalls nicht
die Entschädigung für Lieferung des Rvllmaterials in sich

schließt, welche sich aus Fr. 1170 per Kilometer beläuft.

Die Betriebskosten für das ganze Netz Biel-Basel und Sonceboz-
Convers stellen sich wie folgt:

Im Ganzen. per Kiloin,
Fr- Fr,

Allgemeine Kosten 29,250 250
Erpeditionsdrenst 114,894 982

Zugsdienst:
fürBicl-Convcrs und >L?oncebe-

Tavanncs Fr. 161,261
für Taoannes-Basel 160,934
Dazu die außerordentliche Steigung

von 3«°/j°/gg 8,500
330,695 2,826

Bahnunterhaltungsdienst 225,124 1,924

Uebertrag Fr. 699,963 5,982
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Im Ganze». per Kilon,.

Uebertrag 699,963 5,982
Uneingereihte Ausgaben:

Verschiedenes zu Fr. 120 den

Kilometer Fr. 14,040
Bahnhof Viel 24,000
Bahnhof Convers 7,000
Bahnhof Basel 130,000

155,040 1,496

macht eigentliche Betriebskosten 875,003 7,478
oder in runder Summe Fr. 7599 per Kilometer.

Wcnn wir die Linie bis Ln Chauxdefonds in Betracht zichcn
würden, so ergäbe fich cin ähnlicher Betrng. Es erhellt ans dieser
Zusammenstellung, daß infolge der beträchtlichcn Kosten des Bahn-
Hofes Basel die Linie Tavanncs-Bascl für den Betrieb theurer zu
stehen kommen wird, als die sogenannten Tekrctstinicn, und zwar
wird die Differenz der Betriebskosten Fr. 300 betragen.

Zur Vereinfachung dcr Erörternngen über diesen Punkt haben
die Abgeordneten des Regierungsrathes, im Einverständnisse mit
denjenigen des Beewaltungscathcs der Juitiativgescllschast nnd der
Direktion der Bernischen Staatsbahn, den 14. Dezember 1870
einen ncucn, auf das Gutachten der technischen Ervertcn sich

stützenden BcîricbSvcrtrag nnSgcarueitet.
Da noch mehrere Fragen in Betreff dieses Vertrages noch

näher untersucht nnd beleuchtet wcrdcn müssen, z. B. die von der
Jurabahngeseilschast zu bezahlende' Quote für Benutzung des Bahnhofes

Biel, des Bahnhofs von Convers oder Chaurdefonds, und
für Benutzung der zwischen letztcrm Orte in dcm Tunnel gelcgcnen
«trecke von Haut 3a<;ne, nnd unter Andcrm nnch dic Frage, wer
das Rollmaterial zu liefern habe, so wnrde das Projekt den

vorberathcnden Behörden zurückgestellt, um dasselbe einer
nochmaligen Prüfung zu unterwerfen.

6. Jinanzielle Külfsmittek.
Akticnzeichnung dcr Gcmeinden und Finanzvecträgc, welche der

Unternehmung die erforderlichen Kapitalien sichern.

Die Gemeinden, Corporationcn und Privaten im Jura haben
zu Gunsten dcr Linicn Biel-Dachsfelden und Sonceboz-Convers
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Wien gezeichnet, welche bis zum 26. November 1876 in Banr,
Gcundstiicken und Holz auf mehr als Fr. 2,766,000 sich bclanfcn.

Die Kantonalbank und die Eidgenössische Bank in Bern boten
den Gemeinden an, ihnen in cincm fünfprozcntigcN Anleihen die

zur Einzahlung ihrer Aktien in baar auf ungefähr Fr. 2,000,000
ansteigenden Gelder zn verschaffen.

Alle Gcmcinden haben selbst die nöthigen Fonds zur
Einzahlung ihrer Aktien gefunden.

Tie Betheiligung des Staates ist ans Fr. 6,200,000 festgesetzt,
und wird erst nach dcr Bollcndnng nnd Inbetriebsetzung der Bahn
fällig. Die Gesellschaft mnßte daher suchen, einen Theil dieser

Unterstützung flüssig und verfügbar zu machen, um ihn während
dcs Baues verwenden zn können. In Folge dcr init obigen
Kreditanstalten cröffnctcn Unterhandlungen erklärtem sich dicsc
geneigt, interimistische Vorschüsse auf die Aktienbetheiligung des Staates
bis zum Bctragc von Fr. 5,000,000 zu leisten.

Um endlich die Beschaffung der zum Bau dcr Linien Biel-
Dachsfelden und Sonccboz-Convers erforderlichen Finanzmittel zu
vervollständige», blieb noch die Beschaffung des Obligationskapitals
übrig. Auch hier verpflichteten sich wieder die Kantonalbank und
die Eidgenössisch? Bank, dasselbe zn liefern, Lant AnleihenSvertrag
vom 1. Juli 1870, der bis zum 15, Januar 1871 prorogirt
wurde, haben sich diese Kreditinstitute verpflichtet, dnS für die Bc-
dürfniffe der Unternehmung aufzuwendende Obligationskapital innerhalb

derjenigen Grenzen zu liefern, welche dnrch das Dekret vom
2. Februar 1867 aufgestellt wurden, d. h. cs darf dieses Kapital
den Drittel dcr gesammten, im amtlichen Voranschlage vorgesehenen
Bankosten nicht übersteigen.

Im klebrigen hatten die Banken den Vorbehalt gestellt, daß
die Anleihensvertrüge über die intcrimistischcn Vorschüsse und über
das Obligationskapital erst in einem Monnt nach dem definitiven
Friedensabschlnß zwischen Deutschland nnd Frankreich in Kraft
lrcten sollen.

Da auf dicse Weise dic Verwirklichung dcr Erstellung dcr
Linicn Biek-Dachsfeldcn nnd Sonccboz-Convers sehr gut in allen
Theilen vorbereitet war, so stellte der VerwaltuugSrnth der Jura-
btthngesellschnft an die kompetenten Behörden das Gesuch:
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1) Um Genehmigung der dnrnuf bezüglichen Akten, und
2) Um Ermächtigung zum Beginn der Arbeiten.
Auf den Antrag des Regiernngsrnthes ernannte der Grone

Rath in seiner Sitzung vom 26. Jnli 1870 eine Kommission von
9 Mitgliedern, mit dcm Auftrage, diese Angclcgenhcit zu untersuchcn.

Diese Kommission wnrdc zusammcngesctzt wie folgt:
Herr Prunner, Präsident,

Born, Großrath,
Dähler,
Karrcr,
v. Muralt,
And. Schmidt,
Schminki,
Seßlcr, und
Bvgcl.

Um den kouipetentcn Bchördcn dic Untersnchnng dcr Frage,
ob das Gesuch der Jurabahngesettschaft bcgrnudct sci uud ob

demselben entsprochen werden solle, zu erleichtern, hat die untcrzcichnetc
Direttimi untcrm 3. Dezember 187V einen umständlichen Bericht
ansgcarbcitet.

In diesem Berichte hat die Direktion die vorgelcgtcu Akten
nnd die Situation der Unternehmung mit den Dispositionen des
Dekrets vom 2. Februar 1867 vcrglichen, nnd besonders darüber
Untersuchungen angestellt, ob die in Art. 3 und 5 des Dekrets
aufgestellten Bedingungen erfüllt worden seien. Die Schlüsse diescS
BecichtS wnrden dnrch den Regicruugsrath und dnrch den Großcu
Rath niit cinigen von dcr Kommission vorgeschtngcncn Modifikationen

angenommen.
DnS daherige vom Großen Rathe unterm 29. Dezember 1870

bcschlosscne Dekrct lautci folgendermaßen:
Der Große Rath des Kantons Bern, nach Einsicht der von

dcr Jnitiätivgesellschaft, handelnd als Vertreter in der bernischcn
Jurnbahngcsellschaft znr Ansführung der Linien Biel-DachSfcldeu
und Sonceboz-öonocrs beigebrnchten Akten und gelieferten Rachweise,

auf den Antrag des Regierungsrathes und der vom Großen
Ruthe zur Vorbcrathung dieser Angelegenheit niedergesetzten
Kommission, beschließt:

Art. 1. Die Heemsche Jurabnhngesellschast hat die im Dckrctc
vom 2. Februar 1867 für den Beginn der Arbeiten aufgestellten
Bedingungen unter Vorbehalt des Art. 2 hienach erfüllt; dcr Finanz-
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nuswcis ist in diesem Sinne genehmigt nnd wird als dem Con-
ccssionsdckrct vom Ii). März 187t> entsprechend anerkannt.

Art. 2. Folgende von dcr genannten Gesellschaft eingelegten
Akten, nämlich die Statuten, der Bauvertrag, das Bedingnißhest,
nnd die mit dcr Kantonal- und Eidgenössischcn Bank abgeschlossencn

Finanzucrträgc betreffend das Anleihen für das Obligationcnkapital
und die auf der Akticnbcthciligung dcS Staates zu bewerkstelligenden

Vorschüsse, wcrdcn genehmigt, und es wird der bernischcn Jurn-
bahugesellsehaft in Bezug auf dic Strecken Biel»Dachsfelden und
Sonccboz-Eouvcrs dic Ermächtigung zum Beginne der Bauten
ertheilt, unter folgenden Borbchältcn und Bediugungcn:

1) Abänderungen dcr Statntcn dcr Jnrabahngcscllschaft
bedürfen der Genehmigung des Großen Rathes.

2) Dic bernische Jnmbahngesellschaft darf ohnc vorherige Er-
müchtignug durch den Regicruugsrath wedcr die in dcn amtlich«,
SIndicn des Vorprojektes angcnemmenen Grundlagen, noch dic

Hauptbcstimmungcn des Banvcrtrages und dcs Bcdiiignißhcftes
abäudcrn, Dic Schnhnngcn dcr dnrch die Gemeinden zn leistenden

Terrains sollen "dnrch die eidgenössische' Schatzungskommisfion
ersolgcu.

3) Dcr Staat wird dcn Betrag seiner Aktien erst einzahlen,
nachdem die Gemeinden und Privaten ihre in Geld bewilligten
Aktienzcichuuugc» vollständig liberici haben wcrdcn. Alle Attien-
zeichuungen sind vvll zu leisten.

4) Ten, Staate steht das Recht zu, die Buutcu und die

Verwaltung der Bahnen Biel-Dachsfelden uud Sonceboz-Convers nach
Gutfiuden zu übcrwnchcn.

5) Dcr Ban dcr Linie Biel-Dachsfelden und Sonceboz-Ccn-
vcrs darf nicht bcgonncn werden, bevor dic Gesellschaft dcm Re-
gierungsrathc dcn Nachwcis geleistet hat, daß dic Finanzverträge
über dic Licfcruug des Dbligatioucnkapitnls und der interimistischen
Borschüsse vollzichbar geivorden siud, und die in Art.'l dcö Bc-
schlusscs des Großen Raths vom 10. März 1870 vorgesehene Kantion

gclcistet ist.
Art. 3. Sollte sich frühcr oder spätcr cine mit den nöthigen

Garantien versehene Gesellschaft finden, um dic Eisenbahn von
Dachsfcldcn ach Basel odcr das ganze jnrnssischc Bahnnctz aus-
,zuführcn, so ist dieselbe berechtiget, die Linien Biel-Dachsfelden nnd
Äonccboz-Convcrs an sich znzichcn, sofern die vermische Jurabahngesellschaft

das Recht des Borzugcs nicht bcnutzt, welches ihr in
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Art, 6 der Concession vom 18. und 19. Hcumonnt 1870
eingeräumt ist.

Dic neue Gcscltschaft ist in diescm Falle berechtigt, den
Ankaufspreis der Linien Biel-Dachsfelden nnd Sonceboz-Convers
dnrch den Austausch ihrcr eigenen Aktien gegen eine gleiche Anzahl
libcrirter Aktien der bcrnischcn Jurnbahngcscllschast zu entrichten.

Art. 4. Dcr Staat erklärt sich geneigt, den Betrieb der Jurabahn

auf Grnndlagc dcs Erpcrtcngutachtcns dnrch dic bcrnische
StantSbahn besorgen zu lassen. Das bezügliche Bcrtragsprojekt
wird an dic vorberathenden Behörden gewicscu nnd zwar namcut-
lich zu näherer Untersnchung dcr Frage, ob das Rohmaterial von
der Staatsbahn oder von der Jurabahugcscllschaft zu beschaffen sei.

Wir erinnern nnch noch daran, daß ini Anfang des Jahres
1879 wichtige Untcrhandlungen zwischen dem Regiernngsrnthe uud
dem Direktorium dcr schweizerischen Centralbahn stattgefuudcn hnbcn
sowohl in Bctreff dcs Anschlusses der Jurnbahnen mit denjcnigcn
dieser Gesellschaft in Basel, als auch hinsichtlich dcr Benutzung
der Gürtelbahn nnd der Verbindungsbrücke zwischen den zwei Bahnhöfen

in Basel, nnd endlich auch in Betreff des zwischcn dcr jn-
rassischcu Gesellschaft nnd der Centralbahn abzuschließenden Kon-
turrenzvcrtragcS über dcn Bcrkchr zwischcn Bascl nnd Biel.

Um dcn Ursprung und die Trngwcitc dicser Ncgotiationen
begreiflich zu machen, erinnern wir daran, daß die Jdcc, die Linie
Bicl-Delsberg-Bascl direkt wit dec badischen Eisenbahn, im Bahnhof

von Klcin Bascl dnrch Erfüllung einer Brücke obcrhnlb der
«tadt zu verbiudcu, zu gleicher Zeit mit derjenigen des jurassischcu
Eisenbahnnetzes im Schooße der Rcgicrung auftauchte und studirt
wurde. Im Jahr 1863 hat dcr Ehcf-Jngcnicnr dicser Studien,
Herr Dapples, ein Projekt der Verbindungslinie, mittelst cincr
Rhcinbrückc, mit Plan- und KostcnSbcrcchnnng nufgcstellt.

Im Dezember 1863 betraute der Regicruugsrath den Hcrrn
Bnndcsrath 'Stampfl! mit einer Mission bei dcr Rcgicrung des Groß-
hcrzogthnms Baden init dem Zwecke, derselben die große Wichtigkeit

dicser Verbindnng und der daraus cutspringcudcn Vorihcile
für die beiden Länder des Großherzogthums und dcr Schweiz
darzulegen. Dic Ausführung der Mission des Herrn Stäinpfli kon-
staiirte die volle Geneigtheit des Großherzogs von Baden zu Gunsten
dieses Projektes. Ermuthigct durch dieses Resultat, wünschte der
Regiernngsrath im Februar 1864 eine Konferenz mit der Regierung

von Baselstadt, um die Bedingungen einer Berbindung dcr
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Jurnbahnen zu besprcchcn und sich darüber zu einigen zuerst
mit der Centralbahn, und dann diese beiden mit dem badischen
Eisenbahnnetz. Diese Konferenz wurde bon dcr Regierung von
Baselstadt angcnommcn und fand am 12. April 1864 statt. Dic
Stimmnng der Abgeordneten von Basel, welche große Gleichgültigkeit

gegen das Projekt dcr Vcrbindnng der beiden Bahnhöfe und
besonders eine wahrnehmbare Opposition gegen die direkte Verbindung

dcr jurassischen Linic mit dcr Basischen durchblicken ließen,
vcrbuudcn mit andern Umstünden, welche sich zu glcichcr Zeit im
Kanton Bern in Betreff dcr Eisenbahnen zcigtcn, vcrhindcrtcn die
Fortsetzung dcr Verhandlungen sowohl mit dcr Regierung des

Großherzogthums Badcu, als mit derjenigen von Baselstadt.
Diese wichtige Frage, welche den Staat nnd die Stadt Basel

zum mindesten eben so direkt berührte, wie den bernischen Jura,
schlief dann bis zn dcm Augenblick, wo die Handelswelt und die
Direktoren der Centralbahn zu ihrem großen Erstannen ans den

Verhandlungen dcr bndischcn Kammern im Winter 186667
vernahmen, daß die Vermaltungen der badischen Eisenbahnen und die
der französischen Westbahn die bestimmte Absicht hätten, eine direkte

Verbindung ihrer Netze durch Errichtung einer Verbindungsbahn
und einer Rheinbrückc zwischen Lcopoldshöhe und Hüningen zu
ersteilen. Dann, aber erst dann, nls sie sich ernstlich bedroht sahen,
des Verkehrs eines großen Theils von Deutschland, Frankreich und
selbst der Schweiz (durch die Linie Waldshut) beraubt zn wcrdcn,
erwachte die Stadt Bascl und die schweizerische Centralbahn und
verlangten mit Schreiben vom 28. März 1868 die offizielle
Intervention des Bundesrathcs bei der Regierung des Großherzogthums,
um an die Stelle des Vcrbindungsprojekts Leopoldshöhe-Hüningen
dasjenige der Vcrbindnng der Bahnhöfe der Centralbahn in Basel
und des Großherzogthums in Klein Basel zu setzen. Trotz dieser

berührten augenscheinlichen Gesahr mußte die Verbindung der beiden

Bahnhöfe Basels durch einen Beschluß der internationalen
Konferenz der Schweiz aufcrlcgt werden.

Die Centralbahngesellschnft, welchcr nach Alinea 1 des
Artikels 1 des Schlußprotokolls dicsc Verbindung obliegt, hat sich

endlich entschlossen, die Errichtung einer Gürtelbahn und einer
Verbindungsbrücke zwischen ihrem und dem badischen Bahnhofe zu
übernehmen. Aber bevor sie diesen Entschluß definitiv faßte, hat
sie sich durch einen vorgängigen Vertrag mit der badischcn
Verwaltung und dnrch die Bestimmungen ihres Concessionsgcsnches

22



bei dcn Behörden Basels, die ausschließliche Betreibung oder das
Monopol des Verkehrs der Verbindungsbahn auf schweizerischem
Boden zwischcn den beiden Bahnhöfen gesichert. Inden, ihre Züge,
mit Ausschließung aller andern, das absolute Privilegium haben
werden, direkt mit dcm badischen Eisenbahnnetz im Bahnhof zu
Klein Basel zu verkehren, wcrdcn dic Ziige anderer Eisenbahnen,
wclche in Base! münden können, dic Ucberlndung der Passagiere
und Waaren im Bahnhof dcr Centralbahu in Bascl vornehmen
müssen, und werden von denselben je nach ihrcm Belieben
denjenigen Transport erhalten, welcher ihr konvenirt, das heißt
mit andern Worten, daß die beimische Jurabahn und dic Bötzber-
gerbahn hinsichtlich des Einflusses des europäischen Transits und
Verkehrs in Basel in einer vollständigen uud absoluten Abhängigkeit

zur Gesellschaft der Centralbahn sein werden, und daß ihnen
diese Nnhrungsquellc durch dic eigenmächtige Gesellschaft nnd Herrin
der europäischen Verkehrsader zwischcn den beiden Bahnhösen völlig
abgeschnitten wird. Es ist dieses ein Privilegium, welches die von
der Gotthardt-Union und den internationalen Konserenzen prokla-
mirten Grundsätze vollständig umstürzt.

Zur Abwendung dieser Gefahr hat dic Eiscnbahndirektion im
Verwnltuugsrathe der Centralbahn, welchem sie als Vertreterin
des Kantons ^'crn angehört, in der Sitznng vom 21, Januar
1870 bei Anlaß der Diskussion über das Projekt der Concession
es sich zur Pflicht gemacht, folgenden Vorschlag zu formuliren:

Der Genuß nnd die Benutzung der Eisenbahn und der Brnckc
zwischen den Bahnhöfen wird auch andern Eiscnbahuunternehinnn-
gcn, ivclchc bei Basel cimnünden, ciugcräuw.t gegcn ciuen verhält-
nißmäßigcn billigen Zins, über dcn sich dic Parteien zu verständigen

haben, Wcnn sie sich über diesen Puuki nicht einigen könncn,
so entscheidet das schweizerische Bundesgericht als Schiedsgericht.
Dic Verwaltung und Polizei dcr Eisenbahn und der Verbindung»-
brnckc sind der Eigeuthüiucein, der Ccntralbayu, vorbchaltcn.

Die verschiedenen Eisenbahnnnternehmnngcn, deren Ziige das
Stück zwischen dcn Bahnhöfen benutzen, sind für jeden Schaden
oder Uufall verantwortlich, den sie durch ihren Fehler oder
Nachlässigkeit verursachen. Dieser Vorschlag wnrde dnrch den Bcrwal-
tungsrnth verworfen.

Angesichts dicser Abweisung und in Betracht des Ilmstandes,
daß nach Act, 4 des Schlnßprotokolls dcr internationalen Konferenzen

die Verbindungsbahn zwischen dcn zwei Bahnhösen in Basel
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einen intcgrirenden Theil des Gotthardunternchmens ausmacht,
hat die Eisenbahndircktion, bei dcr Abfassung ihres Berichts über
den vom Kanton Bern verlangten Beitrag cincr Million Franken
zu Gunsten der GotthardSüberschicnung, in ihrem Dekretsprojekt
vom 12. Februar 1879 vorgeschlagen, dem Beschlusse dieser
Subvention die Bedingung beizufügen:

Es wollen die kompetenten cidgenössischcn Behördcn in den

Beschlüssen über dic Genehmignng des zwischen der Centralbahn
und dcr badischcn Bcrwaltung abgcschlosscncn Vcrtragcs, oder über
die Conccssion einer Eisenbahn und Bcrbinduugsbrnckc zwischen
dcn Bahnhöfen Basels dem jurassischem Eisenbahnnetz ciue direkte
oder unmittelbare Berbindung mit der badischen Eisenbahn
vorbehalten, unter dcn vom Bundesrathe festzustellenden Bedingungen.

Im Lnnfc des Monats Februar 1879 fanden zwischcn dcn

Dclegirtcn des Rcgierungsrathcs und denjenigen des Direktoriums
der schwcizerischen Centralbahn mehrere' Konferenzen statt, um die

Grundsätze einer freundlichen Ilcbcrcinknnft' bezüglich dcr oben
gemeldeten Tiffercnzcn zn behandeln.

Endlich kam in der Konferenz vom 2^. Februar, welche der

Herr Bnndespräsidcnt Wälti präsidirie, nnd welcher auch Herrn
Schenk Bundesrath, und Chef des cidgenössischcn Departements
des Jnncrn beiwohnte, cin Uebereiukommeu zu Stande, über
folgende Erundbcstimmungen:

Die Abgeordneten dcS Direktoriums der Centralbahn willigten
nach längcrn Debatten cin, eine Erklärung folgenden Inhalts
abzugeben :

Das Direktorium der schweizerischen Centralbahn übernimmt
auf den Wunsch dcr hohen Regierung des Kantons Bern schon

jetzt dem Grundsätze nach die Bcrpflichtnng:
1) Mit cincr künftigen Jurabahn die Konkurrenzverhaltnisse hin¬

sichtlich des Warenverkehrs zwischen Basel und Biel und über
dicse beiden Orte hinaus in einer billigen Weise zu regeln.

2) Zu einem direkten Berkehr zwischen Stationen der Jnrabahn
und Stationen der Centralbahn, cheziehungsweise der an lctztcrn
anstoßendem Bahnen der Schweiz und des Auslandes Hand
zn bieten.

3) Güterwagen und Personenwagen der Jnrabahn, letztere gegen
eine angemessene Entschädigung, in die Züge zwischcn dem

Centralbahnhofe und dem badischen Bahnhofe zu Basel
einzureihen.
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Die Centralbahn, als Eigenthümerin der Verbindungsbahn

zwischen dcn beiden Bahnhöfen wird die Taxe für diese Strecke
von den Waaren beziehen, und dem Eigenthümer der Wagen eine

Vergütung ausrichten, und bezüglich der Reisenden wird sie dcn
für diese Distanz, bestimmten Tarif beziehen.

Diese Verpflichtung hat für deu Fall keine Gültigkeit, wo von
Seite des Kantons Bern eine Subvention an das Gotthardunter-
uchmcn nicht gelcistet würdc.

Diese verbindliche Erklärung wurde durch den Verwaltungsrath
dcr schweizerischen Centralbahn in seiner Sitzung vom 28. März

1871 genehmigt.

ö. Eisenbahn Langnau-Luzern.

Bevor der Regicruugsrath die von ihm verlangte Subvention
einer Million für das Gotthardunternchmcn dem Großen Rathe
und dem Bolle zur Abstimmung unterbreiten wollte, Hai cr sich im
Anfange des Jahrcs 1870 an dic Bchörden des Kantons Luzern
und an das Jnitialivlomite der Entlcbuch-Bahn gcwcndct und darauf

hingcwirkt, daß ein Finanzplan aufgestellt und so bald als
möglich sowohl vom Stante als von dcn Gemeinden des Kantons
Lnzern zn Gunsten der Berlängcrnng der Langnauerliuie Beitrcigc
beschlossen werden.

Diese gestellten Gesuche erklären sich durch den Umstand, daß
sür den Kanton Bern die Erstellung dcr Gotthardtbahn mit der
Berlängcrnng der Laugnancrlinie eng verbunden ist. Der Central-
dnrchpaß dcr Alpen wird den Staat Bern nur in dem Falle direkt
und unmittelbar intercssircn, weitn die Anknüpfung durch das Entlc-
buch gesichert ist. Wir beeilen nns zn bemerken, daß trotz dieser
innigen Verknüpfung die Regierung nicht die Absicht hat, gegenüber

der Eidgenossenschaft die Bestimmung ihres Beitrages zum
Gotthard von der Bedingung abhängig zu machen, daß die Linie
Langnan-Lnzern ausgeführt werde. Allein dem Kanton Luzern
gegenüber hat sie es als ihre Pflicht erachtet, denselben ans das
Ernsthafteste zu ermahnen, zu Gunsten der Entlcbucherbahn
bestimmte Verpflichtungen einzugehen, und zwar gleichzeitig oder
bevor das Berner Volk nufgefordert würde, sich über seine Betheiligung

am Gotthardunternchmen auszusprechen. Sie ist überzeugt,
daß wenn der Staat Luzern und die Gemeinden des Entlebuchs
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unverzüglich eine billige Betheiligung nn der Verlängerung der

Langnnulinie, welche wenigstens eben sv direkt in ihrem Interesse
liegt, nls in demjenigen des Kantons Bern, beschließen wnrden,
diese schon längst erwartete Haltung auf das Berucr Volk einen

guten Eindruck machen und auf seine Abstimmung über die
Betheiligung am Gvtthardtuntcrnehmen, an dessen Zustandekommen
dem Kanton Lnzern ganz besonders gelegen sein muß, einen
günstigen Einfluß ausüben würde.

Diese Umstände sind dcm Initintivkomitc der Entlcbuchcrbnhn
und der Regierung von Luzcrn in einem Schreiben vom 6, Jcnner
187(1 dargelegt worden, welches wir glauben hier wiedergeben

zu sollen.
An das Jniiiativkomiie dcr Entlcbnchcr-Bahn in Luzern.
Mit Ihrem Schrcibcn vom 5. Novcmbcr nbhin theilcn Sie uns

mit, daß Ihnen günstige Ancrbietuugcn für dcn Bau der Eisenbahn
Langnan-Luzern gemacht worden sind und daß dicselbcn cinem

Jngcnienr-Expcrtcn zur Prüfung unterworfen wurden seien, desscn

Befinden Sie unverzüglich erwarten.
Sic fügten bei, daß cS sich nur darum handle, auf Mittel

zu denken, das für die Bemerkstclligung dcs Unternchmeus nöthige
Kapital auszubringen, welcher Umstand den Beitritt einer Vertretung

der interessirten Regierungen im Jnitiatiukomite crfordere. In
Berücksichtigung dicser Umstände hat der Regiernngsrath zwei seiner
Mitglieder bcnuftrngt, ihn im Schooße Ihrer Komite's zu
vertreten. Seither scheint der Gang dieses Geschäftes gehemmt worden

zu sein, da uns über dessen gegenwärtigcn Stand keinerlei
Mittheilung gemacht worden ift. Da für unsern Kanton die Frage
dcr Erstellung der Eisenbahn Langnau-Luzern eng verbunden ist
mit denjenigen bctrcffcnd den Durchstich dcs St. Gotthard, wclcher
für uns nnr dann von unmittelbarer Wichtigkeit ift, wcnu der
Anschluß durch das Entlebuch feststeht, so wcrdcn Sie begreifen,
daß uns sehr daran gelegen sein muß, diesc beiden Fragen sich

gleichzeitig entscheiden zu sehen.
Wenn wir dem Großen Rathe und dem Bcrnervolke die

Bestimmung cines Beitrages zn Gunsten des Gotthardunternehmens
zum Entscheide unterbreiten müßten, ohne annähernd die Betheiligung

des KantonS Luzern, seiner Hauptstadt und der Gemeinden
des Entlebuchs an der Verlängerung der Langnnulinie zu kennen,
so müßten wir befürchten, hiednrch das wünschbare Resuliat der

Abstimmung zu gefährden.
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Bei dieser Sachlage in unserm Kantone ersuchen wir Sie
dringend, an dcr Verwirklichung des angefangenen Wcrkes cnergisch
fortzunrbeitcn, indem Sic einen Finanzplan aufstellen und die
betheiligten Gemeinden und Knntonc veranlassen, über die nöthigen
Subsidicn Beschlüsse zu fassen.

Der gegenwärtige Augenblick scheint uns zu dicsem Zwecke
sehr günstig zu sein; wir hoffen daher, das; Sie denselben gehörig
bcmitzcn werden.

In Erwartnng Ihrer Antwort, die wir nns wo möglich
innert acht Tagen erbitten :c.

Der Rcgicrung von Luzern wurde gleichzeitig eine Abschrift
obigen Schreibens mit der Einladung Übermacht, bei dem Jnitintiv-
Comite der Entlcbnchcrbvhn dic Schritte dcs RegierungSrathcs zn
untcrftützcn. Die luzcruische Regierung erklärte in ihrcr Antwvn
vom 10. Jänner dem in nnserm schreiben vom 0. gl. Mts.
ausgedrückten Wunsche entsprochen zu haben. Der gleichzeitige Beitritt
der Regierungen vvn Bern uud Luzern zu dem Comite der Eisenbahn

Lnngnau-Lnzcrn hatte mehrere Zusammenkünfte in Ölten
und Bern zur Folge, in welchen das Unternehmen der Entlebncher-
bahn von seinen verschiedenen Seiten geprüft wurde.

Bei diesen Vereinigungen drangen die bernischcn Abgeordneten
beharrlich daraus, daß der Staat uud die Gemeinden des Kantons
Luzern ihre Beiträge zu Gunsten der Verlängerung der Langnau-
Linie bestimmen sollten, bevor das Bcrncrvulk bernfen werde, fich
über seine Betheiligung bei dem Gotthardnnternehmen auszusprechen.

Diese unausgesetzten Bemühungen des Regierungsrathes hatten
befriedigende Resultate.

Im Lanse des Jahres 1870 bereitete das znm Zweck der

Verlängerung der Bern-Langnau-Linie bis nach Luzern gebildete
Jnitiativ-Comitc, unterstützt von dcn Abgeordneten der Regierungen
von Bern und Lnzern, welche allen Sitzungen beiwohnten, die

folgenden Aktenstücke und legte selbe für die Studien vor:
Ein Projekt Conzessionsnkt für die Vollendnng der cr-

wühnten Linie vom 12. Februar 1870, melchcS so zu sagen eine

wörtliche Abschrist dcr der Ostwestbahngescllschaft bewilligten
Konzession vom 21. Oktober 1838 war, mit Ausnahme von einigem
Modifikationcn iu Betreff der Conzcssionsdauer und des Rückkaufs
dcr Linic.
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Am 10. März 1870 ertheilte der Große Rath des Kantons
Bern die dnrch das Jnitiativ-Comiie der Langnan-Luzem-Bahn
verlangte Conzession unter folgenden Bedingungen

1. Gleichzeitig mit dcr Leistung des AnSweifeS über die Mittel
zur Ausführung des Unternehmens (Art, 6) hat die Gesellschaft

als Gewähr für die Erfüllung ihrer Verpflichtnngen
eine Gcldhinterluge oder Cnution von Franken 40,000 zu
leistcn.

2. Die Fahrpläne der gewöhnlichen Züge, die Tnrife und Trans-
Portreglcmenle, sowie deren allsällige Abänderungen unterliegen

der Genehmigung des Regiernngsrathes.
3. Die concedirtcn Linien nnterlicgen der Steuer, sobald die

Aktien eine Dividende vdn 5 Prozent abwerfen.
4. Ohne die Ermächtigung des Regiernngsrnthes darf dcr Be¬

trieb weder verpachtet noch mit andern Unternehmungen
ähnlicher Art fufionirt werden.

5. In theilmeiser Abänderung der Art. 4, 36 und 37 des

Conzessionsaktcs wird bestimmt, daß die Conzession bis zum
1. Mai 1937 dauern, nnd daß die in Art. 36 und 37
aufgestellten Fristen des Rückkauses, damit dieselben mit den in
der Ostwestbahnkonzession vom 28. Marz 1857 enthaltenen
übereinstimmen, vom 1. Mai 1858 an gerechnet werden
sollen.

6. Ini Art. 3 der Conzession ist der dritte Absaß: Im
Fall Entscheidungsrecht zu" zu streichen.

7. In Art. 18 des ConzessionsakiS muß auf der zweiten Linie
das Wort zwei durch drei ersetzt und aus der ersten Linie
nach zn unterhalten" die Worte in beiden Richtungen"
beigefügt werden.

8. Die in Art, 32 vorgesehene Steuerfreiheit wird nur unter
der Bedingung bewilligt, daß der Kanton Luzern selbe

ebenfalls ertheilt.
Diese Conzession wurde von den eidgenössischen Räthen in

den Sitzungen des Monats Juli l870 genehmigt.
Das Jnitintiv-Comite benutzte dcn Sommer des erwähnten Jahres,

um die Fragen des Traces, des BnusustemS, der Erstellungsund
der Betriebskosten untersuchen und stndiren zn lassen.

Von diesen Stndienarbeitcn hcben wir hervor:
a. Ein vollständiger SitntationSPlan mit Längenprosil für die

Langnau-Luzern-Linic über Littan, mit der Variante über
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Kriens, sowie auch ein detnillirtcr Kostenvoranschlag sür beide

Eventualitäten.
d. Ein Expertenbericht über diese Pläne und Kostenvoranschläge,

bearbeitet von Herrn Wctli, Ingenieur.
e. Ein Vorprojekt des Hrn. Jopp, Jngenienr in Edinburg,

sammt einem durch die Herren Ingenieure Bridel und Wetli
abgefaßten Lastenheftes, sowie auch eine Submission für die

Erstellung der Linic nnd eines Vertragsprojekts zu einer
Aversalsummc.

(I. Ein VcrtrngSProjekt zwischen dcm Jnitintiv-Comite und den

Rcgicrnngcn von Lnzcrn und Bern über die Erstellung der
Linie Langnau-Luzern (vom 12, Fcbruar 187V),

e. Ein Projekt BctricbSvcrtrag zwischcn dcr Jnitiätivgesellschaft
nnd der Bernischen staatSbahn hinsichtlich des Betriebes dcr
Bern-Lnzern-Linic.

Nach diesem Projekt hat die Bernische Staatsbnhn ihre Zu-
siimmung ertheilt, die Betriebskosten, mit Inbegriff der der Centralbahn

für Benutzung ihrcr Stntioncn uud der gemeinschaftlichen
Strecken zu bezahlenden Entschädignng, und des Ankaufs und der

Unterhaltung des Rollmnteriais, für eine jährliche Summe zu
übernehmen von Fr. 9000 jährlich und per Kilometer, wenn die

Brutto-Einnahmen Fr. 15,000 nickst übersteigen, für Fr. 9250,
wenn diese Einnahmen alls Fr. 15,099 bis 18,900 ansteigen, und
für Fr. 10,000, wenn der Brnttvertrag Fr. 20,000 übersteigt.

Diese Convention ist aber bis jetzt nur Projekt gcbiicbcn, und
wird wahrscheinlich abgeändert bei dcr desinitiven Besprechung und
Feststellung, sei cs nnter Berücksichtigung dcr im Expertenbericht
enthaltenen Schlüsse über das Studium des Betriebs der Jurn-
bahnen, sei es untcr dcr Voranssetznng, daß die Bernische Staatsbnhn

dcn Betricb der Bcrn-Luzeru-Linie zu dem Preise übernehme,
wie solcher sich herausstellen wird.

Der Vertrag mit einer bestimmten Avcrsalsumme für den Ban
diefcr Linie, wie folcher durch die Herren Jopp und Comp,
vorgeschlagen wurde, wurde auch vertagt, in der Absicht, denselben
einer gründlicheren Untersuchung zn unterbreiten.

Hingegen kamen das Jnitiativ-Cvmite und die Abgeordneten
der Regierungen von Luzern und Bern dahin überein, den kom-
pctentcn Behörden der beiden Kantone den zwischen ihnen unterm
12. Februar 1870 abgeschlossenen Finanzvertrag vorzuschlagen,
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welcher zugleich die Organisation der Uebernahme der Eisenbahn
Bern-Lnzern behandelt.

Dieser Vertrag beruht auf folgenden Voraussetzungen:
Die vermuthlich nothwendige Summe für die Erstellung der

Settionslinic Lnngnau-Lnzern nnd für den Zins des eingcschofse-
ncn Kapitals während der Bauzeit wird zu 10 Millionen Franken
angenommen.

Für den Fall, daß der Betrieb nicht ohne Rollmaterial
verpachtet werden kann, werden die Anschaffnngskostcn des für den
Betrieb der Linie Bern-Lnzern nöthigen Rollmatcrials zu Franken

1,800,000 geschätzt.
Der Ankaufspreis der Linie Gümligen-Langnau, welche sich

iu einem ganz befriedigenden und für den Betrieb fähigen Zustande
befindet, und welche den Kanton Bern dcr lluteruehmnng Bern-
Lnzern abtritt, ist festgcsctzt auf Fr. 6,600,000.

Der Totnlvreis der Linie Bern-Luzcrn wird folglich auf
Fr. 16,000,00«/ eventuell auf Fr. 18,400,000 bestimmt.

Das für den Bau der Linie Langnan-Lnzern und für den

Ankauf der Strecke Gümligcn-Lnngnau nöihigc Kapital von Franken

16,000,000 soll beschaffen werden:
n. Durch die Ausgabe von Obligationen mit bestimmtem Zins,

der jährlich 5 °/g nicht übersteigen soll, und mit Hypothek
im ersten Rang auf die ganze Linie Bern-Lnzern oder Güm-
ligen-Luzern von '. Fr. 4 ii. Fr. 5,000,000

b. Dnrch Prioriiätsaktien, welche anf den Rein¬
gewinn über die Betriebskosten und die

Zinfe des Obligationskapitals hinaus bis
'

zu 5"/g Berechtigung haben Fr. 2,000,000 oder 1,000,000
L, Durch die Emission von gewöhnlichen Aktien,

welche uach Bezahlung der Zinse des

Obligationenkapitals und von 5 °/g, welche
den Prioritätsaktien z» gut kommen, an
der übrigen Rendite der Linie in dem

nämlichen Verhältnisse wie die Prioritätsaktien

theilhaftig werden, bis diese zn einer
Dividende von 8 °/ gelangt sind. Nach
dieser Vertheilnng wird der Ucbcrschuß
ausschließlich sür die gewöhnlichen Aktien
verwendet, bis auch ihre Dividende 8 "/g

Uebertrag Fr. 6,000,000



346

Uebertrag Fr. 6,000,000
erreicht hat. Ist der Reingewinn größer
als 8 "/, so wird dcr Mehrbetrag auf die
beiden Sorten Aktien gleichmäßig vertheilt;

von 10,000,000

Fr. 16,000,000
Für den Fall, daß die Gesellschaft ihr Nvllmatcrinl selbst

ankaufen müßte, so wird dic hiefür nöthige snmme von Franken

1,800,000 durch eine verhältnißmäßige Vermehrung des Ob-
ligationenkapitnls beschaffen.

Das Jnitiativ-Comite wird mit der Absehung der Obligationen
und der Prioritätsaktien beauftragt in einer Summe von Franken

6,000,000 nnd eventuell von Fr. 7,800,000.
Die Kantone von Bern und Luzern unterzeichnen für Franken

4,000,000 gewöhnliche Aktien, nämlich i

Dcr Kanton Lnzcrn smit Inbegriff der luzernischen
Gemeinden der Linie entlang) für Fr. 2,000,000

Der Kanton Bern für 2,000,000
Die übrigen Aktien im Belaufe von 6,600,000

werden von dem Kanton Bern übernommen als Gcgcnwcrth dcr
von ihm abzntrctcnden Linic Gümligcu-Lnngnau :c.

Diese Convention wurde durch den Großen Rath des Kantons

Luzern beinahe mit Einstimmigkeit den 6. Dezember 1870
genehmigt, und das Luzernervolk hat dieselbe am 22. Jänner 1871
mit 24,000 gegen 3000 Stimmen ratifizirt.

Damit dieser Vertrag in Kraft erwachse, ist also nur noch
die Sanktion dcr bernischcn Behörden nöthig, welchen derselbe im
Lanfe dcs JahrcS 1871 vorgelegt werden wird.

Im Monat Oktober 1865 wurde zwischen der Ecntrnlbahn
und der Nordostbahn einc Convention bezüglich der Unternehmung
deö St. Gotthard abgeschlossen, in welcher namentlich in Art. 5
dic Anwcndung von Differcnzialtarifcn gegenüber andern Linien,
welche in die Ader des Gotthards einzumünden iin Falle sind,
vorgesehen ist, und in welcher in Art. 6 die Verkchrsbenutzung
dieser europäischem Bahn zwischen dcn beiden Gesellschaften zn
gleichen Theilen reglirr wird. Da diese Convention den Regie-
rungsrath befürchten ließ, daß diese Gesellschaften die Differenzici I-
tarifc anwenden wollen, um den Verkehr des St. Gotthard ganz
in ihre Hände zu bekommen, und überdieß noch Schwierigkeiten
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gegen den Anschluß der Linie Bern-Luzern an die Arterie des

St. Gotthard stellen könnten, so machte dcr Regierungsrath mehrfache

Schritte, um über diefe Punkte Garantien zu erhalten. Um
die Befürchtungen in dieser Beziehung zu beseitigen, verlangte und
erhielt er von dem Direktorium der Schweiz. Centralbahn die
nachstehende vom 4. Februar 1879 datirte Erklärung:

Zur Bezeichnung des Geistes, in welchem die Gotthnrdnnter-
nehmnng in's Leben gerufen und verwaltet werden solle, hat der

Gotthardausschuß öffentlich ausgesprochen und in cincm nn den

Bundesrath unterm 22. April 1869 gerichteten Schreiben die
Versicherungen gegeben :

1) daß die Eotthnrduntcrnehmung alle Eisenbahnlinien ohne
Unterschied, welche schweizerische Gebietstheile mit dcm
Gotthardnetze in Vcrbindnng zn setzen bestimmt seien, unbeanstandet

in das letztere einmünden lassen soll, und
2) daß die Gotthardunternchmnng bei ihrer Verwaltung nur

die Zwecke ihres eigenen Bahnnetzes im Auge habe und in
Folge dessen dritten Bnhnnnternchmungen gegenüber eine'
ganz neutrale Stellung einnehmen werde.

Das Direktorium der Centralbahn fährt dann noch in folgenden

Aeußerungen fort:
Wir stimmen mit dieser Erklärung, die an sich schon geeignet

ist, jede Furcht von Bevorzugung einer Bahn vor andern zn
beseitigen, vollkommen überein, nnd geben überdieß noch die
Versicherung von Seite der Gotthardbahn für Waarentransporte von
oder nach Stationen dcr Centralbahn leine Ermäßigungen nach-
zusnchcn, die nicht auch gleichzeitig von Seiten dcr Gotthardbahn
für Waarentransporte von oder nnch Stationen der bernifchen
Staatsbnhn und dcr Linie Lnngnau-Luzern auf deren Ansuchen
bewilligt würden.

Endlich glauben wir hinsichtlich unseres Verhaltens in
Konkurrenzfällen mit anschließenden Bahnen an die Art und Weise
erinnern zu dürfen, wie wir die Konkurrenzverhältnisse mit der
bernifchen Staatsbahn zn deren voller Befriedigung geregelt haben.

Diese Erklärung ist auch vom Vermaltnngsrathe der Central-
bahngesellschaft in sciner Sitzung vom 28. März 1871 gutgeheißen
worden.



348

Eisenbahn im Broycthal.

Iin Jahr 1870 wurden die Vorstudien auf den Territorien
der drei betheiligten Kantone fortgesetzt; Volksversammlungen
wnrden abgehalten, Lokaltomite und ein internationales Comite
von 15 Mitgliedern konstituirten sich. Dieses letztere entfaltete eine

rege Thätigkeit; die Vorstudien wurden beendigt, und die von den
Gemeinden verlangten Subsidicn meistenteils bewilligt.

Die Regierung von Freiburg, wahrnehmend, daß die Broye-
thalbahn mit großen Schritten ihrer Verwirklichung cntgcgeugieng,
beeilte sich nun, einem Comite, bestehend ans Freiburgcr- uud
Waadtlünderbnrgern des Bezirks Peterlingen eine Konzesston zum
Bau der Querlinie Rosö-Peterlingen-Stüsts-Jferten zu ertheilen,
und bewilligte gleichzeitig dcr diese Linic bauenden Gesellschast eine
Subvention von Fr. 800,000,

Angesichts der Gährung, die sich im alten Mnrtenbezirk kund
gab, bewilligte der Große Rath des Kantons Freiburg dann am
22. Februar 1870 zu Gunsten cincr Zmeiglinie Murten-Freivurg
cine Subvention von Fr. 840,000 bis 1,200,000. Dn die
Bedingungen dieses Dekrets mehr oder weniger unbestimmt und hart
waren, und die in Aussicht gestellte Zweiglinie die Bevölkerung
genannten Bczirks nur unvollkommen befriedigte, so behnrrte dicse
auf der Verfolgung der Verwirklichung einer Thallinie.

Diese Anschauung der Mnrtner stimmt nnch überein mit
derjenigen einer bedeutenden Mehrheit der Bevölkerung des Broye-
thals. Weun man sich auf dcn Standpunkt dcr allgemeinen
Interessen dieser Gegend stellt, so ergibt sich klar, daß die Quec-
linie Rose-Peterlingen-Jferten, oder die Zweiglinie Frcibnrg-Murtcn,
obschon sie das Brohethnl bis auf einen gewissen Punkt seiner
gegenwärtigen Jsvlirnng entreißen, doch eigentlich nur cincin
einzigen waadtländischen Bezirke, dem Bezirk Peterlingen, übrigens
nicht einmal dem ganzen, wesentlich dienen. Die Bezirke Milden
und Wifflisburg fänden sich dabei immer noch aus die Seite
gesetzt. Von dcm Augenblick an, wo es sich nicht mehr um eine

Bahn des großen internationalen Transitverkehrs, von einem
bedeutenden Mittelpunkte ausgehend, um auf dem kürzesten Wege
einen andern solchen Pnnkt zu erreichen, handelte, sondern im
Gegentheil um eine Bnhn mit Aussicht auf beschcidcnc Erwartungen

dazu bestimmt, cinc bezüglich dcs Verkehrs vernachlüßigte
Gegend wieder zu beleben, war cs ganz natürlich, daß man vor
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Allem aus darauf bedacht war, vermittelst derselben eine
größtmögliche Anzahl Ortschaften zu bedienen und damit zu erstreben,
daß die Brohethalbahn wirklich werde, was ihr Name besagt. Die
Terrainbeschnffcuhcit ist übrigens von der Art, daß, wenn man
dem engen, aber vollkommen zugänglichen und offenen Theile,
welches fich von Milden bis Peterlingen erstreckt, folgt, und die sich

von da an dem Auge bietenden Prachtvollen Ebenen betrachtet, die
sich bis znm Murtensec hinziehen, man unmöglich zugestehen kann,
daß eine Eisenbahn diese Gegend anders, als in ihrcr ganzen
Länge, das heißt, vom Norden nach Südcn, durchzichc. Einc
Eisenbahn iu dicser Richtung muß auch unter ausnahmsweise
billigen Bedingungen erstellt werden können; nnr obcnhcr Mildcn
sinden sich einige technischen Schwierigkeiten sekundärer Bedeutung;
sonst überall scheint der Boden gleichsam nur dcr Schienenlage zu
harrcn. Die Anzahl, die Bedeutung und der Wohlstand dcr
Ortschaften, welche diese Linie berühren wird, bürgen ihr überdieß
einen sichern Ertrag.

Das inernationale Comite verlangte und erhielt die Conzession
auf waadtländischem Gebiete, womit eine subvention vcm l'/z
Millionen Franken verbanden wurde, und das waadtlündische Bolt
gcnehmigte diesen Beschlnß. Das Comite reichte ferner cin Kon-
zessionsgcsuch für denjenigcn Thcil dcr Linie ein, welcher über
srciburgischcs Gebiet führt. Die Frciburger Behörden lehnten es

aber ab, dieses Gesuch in Betracht zu ziehen, vorschützend, das
internationale Comite habe sich nicht genügend über seine
finanziellen Mittel zu Ausführung des Unternehmcns ausgewiesen.
Das Comite wandte sich daher zur Erlangung einer Zwangs-
Konzession an die eidgenössischen Räthe (Art. 17 des Gesetzes von
1852). Bor diesen ist die Frage noch hängig.

Ende August 1869 richtete das internationale Comite auch an
die bernischcn Behörden ein Kvnzessionsgesuch für die Fortsetzung
der Broyethal-Linie auf bernifchem Gebiet. Diese Konzession wurde
vom Großen Rathe am 12. Januar 1879 ertheilt.

Das Lokalcomitc des Amtsbezirks Aarberg, nachdem es von
verschiedenen interessirten Gemeinden des bernischen seelcmdes für
die Thallinie eine Subvention von Fr. 143,500 aufgebracht hatte,
reichte sodann am 21. Dezember 1879 dem Regierungsrathe zu
Handen des Großen Rathes für die Erstellung der genannten
Linie ein Subventionsgesuch ein.
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Dieses Gesuch wird den kompetenten Behörden im Lnnie des

Jahres 1871 unterbreitet werden.

v. Gotthard-Bahn.

Die Zeit unserm Geschäftsberichte sür 1869 abgelaufene
Zwischenzeit liefert einen entscheidenden Moment in dcm Entwicklungsstadium

der Gotiharduntcrnchmung.
Vorerst machen wir darauf aufmerksam,
daß dic Totalkasten dieses Eisenbahnnetzes von ungefähr 263

Kilometer Länge mit einem Tunnel von 15 Kilometer in dircktcc
Linie untcr dcm Gotthard durch, zu 183 Millioncn berechnet sind,
wovon nach dem Protokoll der internationalen Konferenz 59,699,99>i
Franken siir dic Erstellung de? Tunnels, den man in 9 Jahren
herstellen kau», vorgesehen stud;

daß diese Ausgaben, abgesehen von der Emission von Aktien
nnd Obligationen bis zu einem bestimmten Betrage, durch eine

allgemeine Subvention von 85 Millioncn geücckt wcrdcn sollcn,
wclche unter den interessirten Staaten vertheilt werden, wie folgt:

45 Millionen, welche Italien zu übernehmen hat,
29 die Schweiz, und
29 Dcntschlaud auffallen;

daß aber dic im Jahr 1869 zugcsichcrte subvention in der
Schweiz nnr Fr. 14,959,999 betrng, so zwar, daß znr Vervoll-
stündigttna der der schweizerischen Eidgenossenschaft auffallenden
Quote noch Fr. 5,959,999 nothwendig waren, u,.d

daß endlich Deutschland nnd Italien in Betreff des von ihnen
noernommeneu Subventionsbeitrages offiziell sich noch nicht
ausgesprochen haben.

Wir wollen jetzt die ncncn Stadien durchgehen, in welche
dieses großartige Unternehmen vom finanziellen und technischem
Gesichtspunkt aus getreten ist.

Vorab muß bemerkt werden, daß die im Vertrag zwischen
Italien und der Schweiz vom 15. Oktober 1869, sowie in der
Konvention zwischen dem norddeutschen Bunde und der Schweiz
vom 29. Juni 1879 festgesetzte Frist zur Vorlage des BcweiseS
der Subsidien von 85 Millionen, bis zum 31. Oktober 1871
verlängert wnrde, zufolge einer Uebereinkunft vom 27. Januar 1871.
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In Betreff der dcn 3 Staaten auferlegten Subventionen ift
ein entscheidender Schritt zur Lösung derselben erfolgt, denn zur
gegenwärtigen Stunde sind dieselben beinahe vollständig gesichert
uud votirt.

Die von dcn schweizerischen Knntoncn und von den Nordost-
und Centralbahngcscllschnftcn zngcsicher'c Subvention hat die Summe
von Fe, 19,240,000 erreicht, so zwar, daß nur noch Fr. 760,909
fehlen, um die der Schweiz auferlegte Quote auszumachen.

Wir hoffen, daß diese Fr. 76 ,,000 in nächster Zeit, sei cs

durch die in Rückstand bcsindiichcn Knntonc, sei cs dnrch dic intcres-
sirten Gesellschaften »nteczcichnet werden.

Die Fr. I9,240,0^!> vcrthcilcn sich untcr dcn Kantonen nnd
dcn irnglichcu 2 Cisciibnhngesellschaften wie folgt:

Zürich hat votirt Fr. 1,500.000
Bern 1.000,000
Lu;crn. Stadt und Land 1.800,600
Uri 1.000,000
Schwvz 1.000.000
Tvwaldcn 40,000
Zug 250,000
Solothnrn 300,00"
Bascl, Stadt 1,200,000
Bascl, Landschaft 150,000
Aargau 1,000,000
Tcssin 3,000,000

Total dcr Subventionen der Kantone Fr, 12,240,000
Die Nordvstbahngescttschaft Fr. 3,500,000
Tic Cettiralbahngcsellschaft Fr. 3,500,000

Summa Fr. 19.240,000
Der Kanton Schnffhausen hat sich noch nicht nusgcsprochcn:

die Kantone Thnrgau und Unterwnldcn sNidwaldcn) haben dic

von ihnen verlangte Subvention refüsirt.
Bezüglich der Hanptpräliminaricn, wclche dem Bcitrage einer

Million nb Scitc dcö Kantons Bern vorangegangcn sind, bemerken

wir, daß der Regiernngsrath vorerst mit dcm Gedanken sich

beschäftigte, die Revisioni der nnterm 21. August l865 aufgestellten
RcpurtitiouS-Scala zu verlangen, indem dieselbe für die bestehenden

Berumständungcn nicht mehr geeignet erschien; es erklärte dann
aber die Regicrnng von Bern durch Vermittlung ihrer Delegation
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bei dcr am 24. und 25. Januar 1870 in Bern stattgcfundeucn
internationalen Konferenz, in der Absicht, die bereits durch andere
Kantone auf den Grund dieser Scala votirten Snbvcntioncn nicht
wieder in Frage zu stellen, bereit zu sein, den Beitrag einer Million

dem Großen' Rathe und dem Bernervoltc zn unterbreiten.
Nachdem endlich dcr Rcgicrungsrath infolge der Erklärung

des Direktorium? der Ecntralbahn vom 4. Fcbcuar 1870 die Vcr-
sichcruttg erhielt, daß die Berbindnngs- und Konkurrenzverhältnisse
in Basel nnd in Biel für die Jurabahnen mit den französischeu
und deutschen Bahnen, uud in Lnzern für dic Eurlcbuchbahn
geregelt sind, bceiltc cr sich, die nöthigen Dokumente vorzubereiten,
um dcm Großcn Rathe sür die nächste' Sitzung cin Projckt-Dckret
vorzulegen, nach welchem sür die Gotthardbahn ein Beitrag ohne
irgend welchen Borbehali bestimmt würde.

In Betreff der einzelnen Pnnkte, der weitläufigen Korrespondenz

und der mannigfaltigen Schriften und Berichten dieser wichtigen

Frage, vcrwcisen wir nuf unsern Rapport vom 12. Februar
1870 über diesc Snbvcntionssrnge.

Wir beschränken uns, den bezüglichen Text des Dekrets des

Großen Rathes vom 10. März 1870 hier aufzuführen, folgendermaßen

lautend:
Der Große Rath des KantonS Bern,

in Erwägnng,
daß das Unternehmen cines centralem AlpcndnrchgangeS durch

Erbauung cincr Eisenbahn ein großes nationales Werk öffentlichen
Wohles 'ist;

daß unier dcn gcgenwärtigcn Umständen diejenige Alpenbnhn,
welche am meisten den Interessen des Kantons Bern und der
Schweiz iin Allgemeinen entspricht, dcr Gotthard ist;

daß folglich der Kanton an der Vcrwirklichnng dicser
Unternehmung mitwirken muß;

nach Anhörung des Berichts des Rcgierungsrathcs in der vom
Großcn Rathe zur Begutachtung dieser Frage ernannten
Kommission,

beschließt i

1) Der Kanton Bern bewilligt an das Unternehmen einer Eisen¬
bahn durch den Gotthard eine Million Franken.

2) Diese Subsidie wird in dcn Terminen und unter den Be¬
dingungen, welche von der internationalen Konserenz festgesetzt
wurden, bezahlt.
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3) Dieser Beschlutz tritt in Kraft, sobald er durch die Volksab¬
stimmung genehmigt sein wird.

4) Der Regierungsrnth wird beauftragt, im Namen des Kantons

Bern den vom Bundesrathe geforderten Verpflichtungsschein,

wie er in den Konferenzen angenommen worden ist,
wovon eine amtliche Abschrift dem vorliegenden Beschluß
beigefügt werden wird,,,zu unterzeichnen.

Unterm 3. April 1870 hat das Bernervolk durch seine

Abstimmung mit einer Mehrheit von nngeführ zwei Drittel das durch
den Großen Rath vorgeschlagene Dekret sanktionirt. (31,497 Ja
gegen 10,364 Nein).

In Betreff der Dcntschlcmd auferlegten Quote hat der
norddeutsche Bund unterm 20. Inni 1870 10 Millionen, und einige
Tage nachher das Großherzogthum Baden den Beitrag von 3
Millionen übernommen, unter gewissen Bedingungen, welche sich auf
den Anschluß seiner Eisenbahnen beziehen.

Zur Vervollständigung des Beitrages dcr deutschen Subvention

sind also noch Fr. 7,000,000 erforderlich, welche ohne Zweifel
nachträglich dnrch das Parlament des neuen Kaiserreiches votirt
werden.

Die Italien auferlegte Subvention von 45 Millionen ist
vollständig und destnitiv gesichert. Denn aus einer Mittheilung des

außerordentlichen Gesandten und Vollmachtträgers von Italien geht
hervor, daß diese Subvention durch das italienische Parlament
gutgeheißen und vom König sanktionirt, daß das daherige Gesetz in
der amtlichen Zeitung des Königreichs veröffentlicht worden und
daß diese Publikation die Form ist, nach welcher alle Gesetze von
der Exekutivgewalt in Italien dem Volke mitgetheilt werden.

Bezüglich des technischen Punktes bemerken wir, daß die
Vorarbeiten so weit vorgerückt sind, daß man die Arbeiten am Tunnel
in Angriff nehmen kann, sobald der finanzielle Theil des
Unternehmens reglirt und die Aussührungsgesellschaft konstituirt scin
wird. Die ausgeführten trigonometrischen Messungen haben die
Axe des großen Tnnnels festgesetzt, und die Landesvermessungen
an desscn beiden Ausmündungen sind auch gemacht.

Zum Schlüsse dieses Kapitels glauben wir die Ansicht
aussprechen zu dürfen, daß das großartige Unternehmen des Gotthard-
Netzes gegenwärtig als gesichert angenommen werden kann.

23
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Eisenbahn im Bödeli und über den Brünig.

Die Idee der Erstellung einer Eisenbahn zur Verbindnug des
Berner Oberlandes mit Lnzern nnd deni Bierwaldstätterse'e in
Staad über den Briinig-Ucbergang hat auch Fortschritte gemacht.

Um sich in dieser Frage zu oricntircn, muß man nicht
vergessen, daß bis jetzt nur eine Dampfschifffahrtgesellschaft auf dem

Thuncr- und Brienzerfee cxistirt hat, nämlich die vereinigte Schiff-
fahrtsgcscllschaft. Im Jahre 1870 bildete sich in Jnterlaken, aus
Gründen, welche wir hier füglich weglassen können, eine neue Ge^

sellschnft uutcr dem Namen: Oberländer Schifffahrtsgcscllschaft.
Die vereinigte Sehifffahrtsgcscllschaft sür den Thuner- und

Brienzcrsce stellte unterm 11. Februar 1870 ein Konzessionsgesuch
für die Bödeli-Linic zwischcn dcn beiden Seen von Thun und
Brienz, von cincr Länge von 35 Kilometer, auf dcm linken Aarufer

mit cincm ncucn Hafen nm Thnncrsce, was zusammen etwa
Fr. 800,000 kosten würde.

Kurze Zeit nachhcr, nämlich dcn 21, Februnr, stcllie die
Oberländer Schifffahrtsgcscllschaft ihrerseits ebenfalls an dic Kantonsbehörden

ein gleiches KonzcssionSgcsuch und gnb damit die
Erklärung ab, in dcr nächstem Zeit vom Großen Rathe die Konzession

für eine Linic vom Ccntralbahnhof in Thun-Scherzlingcn über
den Brünig bis znr llnterwaldner Grenze in der Richtung dcr
Gotthard-Linie zu verlangen, welche dann die Bödclibahn mitbe-
greifcn sollte.

In Folge desscn rcklamirte sie für sich und sür die Brünig-
Jnitiativgcscllschaft das Prioritätsrecht für dic ganze Linie, mit dcr
Befugniß, die Kouzcssion einer noch zn grnndcuden Gesellschaft zu
übergeben, nnd sie änßcrtc zngleich den Wunsch, die Behörde möchte
das von dcr vereinigten Schifffahrtsgesellschaft gestellte Kouzcssions-
gesuch nbwcisen.

Dieses Gesuch, von den gesammten Gemeindsbehörden des

Bezirks und von einer am 27. Februar in Jnterlaken abgehaltenen,
von ungefähr 2500 Bürgern bcsnchtcn Boltsvcrsammlung unterstützt,
war dadurch motivici, daß die dortige Bcvölkcrung befürchtete, die

vereinigte Schifffahrtsgcscllschaft werde dcn ganzen Verkehr des
Oberlandes als Monopol an fich zu ziehen snchen.

Der Regierungsrnth hat aus dcn Antrag dcr Eisenbahndirek-
tiou unterm 7, März einen Berieht dem Großcn Rathc vorgelegt
mit folgendcn Schlußworten:
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Da die auf die 2 Konzesfionsgesuche bezüglichen Akten noch

nicht vollständig sind, so haben wir die Vorlage unserer Anträge
verschoben, und dieß um desto mehr, als wir die Hoffnung hegen,
es werde zwischen den beiden Gesellscheisten eine den Interessen
beider Parteien ensprcchende Verständigung zu Stande kommen zc.

Die .Kommission und dcr Große Rath genehmigten nm 8. März
diese Anträge.

Wie vorauszusehen war, verschmelzten sich dann die beiden

Gesellschaften und die beiden Konzcssionsgesuche wurden
zurückgezogen.

Es wurde jedoch dieses Gesuch bald wieder erneuert. Am
17. Juli 1870 bildete sich in Jnterlaken eine Jnitiätivgesellschaft
zum Zwecke der Erstellung einer Eisenbahn von Thun zum Briinig.
Am Tage nach ihrcr Konstituirung stellte diese Gesellschaft durch

ihr Konnte ein Gesuch, in Begleit eines Projektes dcs Konzessions-
aktcs, zum Zwecke der Erstellung nnd des Betriebs einer vom
nordöstlichen Punkt am Thnncrsce in der Richtung nach Luzern bis an
die Grenze des Kantons Unterwaiden über den Brünig führenden
Eisenbahn.

Dieses Konzessionsgesnch cnthiclt 3 Abtheilungen, welche eine

nach dcr nudcrn odcr nllc zugleich erstellt und betrieben werden
konnten, nämlich

1) Tic ceste betrifft die Eisenbahn vom Bödeli oder diejenige
zwischen den beiden Landungsplätzen dcr beiden Seen von Thun
nnd Brienz,

2) Die zweite bezieht sich ans die Eisenbahn, wclche als direkte

Fortsetzung der erstcn Abtheilung von Jnterlaken über Brienz bis
zur Kantonsgrenzc anf dcm Brünig vorgesehen ist, oder auch
eine Linie mit direkter Vcrbindung der ersten Abtheilung, vom
Landungsplätze in Brienz bis auf die Höhe des Briinig, um von
dn in dem Knnton Unterwnlden bis an die Ufer des Vierwald-
stcitterseeS fortgeführt zu werden.

3) Die dritte Abtheilung würde am nordöstlichen Ende des

Thunersees ihren Anfang nehmen, das linke Ufer desselben berühren,
um an der ersten Abtheilung bei einem nachträglich zu bestimmenden

Punkte gegen Interinici? sich anzuschließen.

Gleichzeitig verlangte das Jnitiativkomite, daß der Große
Rath in seiner Sitzung vom Juli eine Kommission bestelle, welche
über das Konzessionsprojekt einen Vorbericht eingebe, und daß ihm
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endlich die Autorisation ertheilt werde, die nöthigen technischen
Studien auf dem Gebiete des Kantons Bern auszuführen.

In Betreff dieses letzten Punktes bewilligte die Regierung
denselben ohne Widerrede unter den gewöhnlichen Vorbehalten für
den allsällig entsteheaden Schaden.

Da aber die Aken betreffend des Gesuchs einer Eisenbahn-
konzejsion, was von einer großen Tragweite ist, nicht vollständig
waren, so glaubte der Rcgierungsrath das Gesuch um Ernennung
einer Spezialkommission ans eine spätere Sitzung beantragen zu
sollen.

Im Monat November waren die Akten vollständig, indem die

Trnce-Plüne vorgelegt wurden, weßhalb dann eine Kommission dcn

Anftrng erhielt, über das Kouzessionsgesuch einen Vorbericht zu
machen. Diese Konzession wurde dann behandelt nnd mit einigen
Modifikationen in der Sitzung des Großen Rathes vom 28. Dez.
187V ertheilt.

II. Eisenbahnen,

welche im Bau begriffen sind.

Wruntrut Delle.

Die Bauarbeiten der Linie Prnntrut-Delle, im Dezember 1869
in Angriff genommen, wurden im Jahr 1870 mit Aktivität und
unter günstigen Bedingungen fortgesetzt.

Der Obcringenieur dieser Linie, Herr Frot«, hat dem Regie-
rnngSrathe zwei Berichte über dcn Gaug dcr Arbeiten zugestellt.

Alles berechtigt zu der Annahme, daß diese Arbeiten in dcr
dnrch den Konzessionsakt vorgeschriebenen Frist vollendet sein werden.

Der Unternehmer, Herr Brackmann, kommt seinen Verpflichtungen

gewissenhaft nach. Er hat bei der Kantonalbank eine Bürgschaft

von Fr. 100,000 in guten Valoren hinterlegt.
Von Anfang her hat die Expropriationsfrnge Schwierigkeiten

veranlaßt, besonders in Buix und Boncourt, dieselben sind
gegenwärtig aber reglirt.

Das Dekret des Großen Rathes vom 4. Dezember 1869,
wodurch diese Eisenbahngesellschast eventuell ermächtigt wurde, den

Tarif für den Personen-, Vieh- und Waarentransport zu erhöhen,
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wurde den 16. und 23. Juli 1870 von dem schweizerischen National-
und Ständerath gutgeheißen.

III. Eisenbahnen,

welche dem Betriebe übergeben sind.

Schweizerische KentraköaHn.

Im Laufe des Jahres 1870 hat die schweizerische Centralbahn
verschiedene adminisirative Beschlüsse gefaßt und Anordnungen
getroffen, in Bezug auf Bahnanschlüsse, auf Konkurrenzverhältnisse,
auf Verträge oder Konventionen und auf Verbesserungen der
Fahrtenpläne und des ganzen Netzes, welche auch für den Kanton Bern
von einigem Interesse zu sein scheinen.

Wir wollen diese verschiedenen Punkte nacheinander untersuchen,
und zwar:

1) die Anschlüsse und Konkurrenzverhältnisse

n. mit den Jnrabahn en.
Hier beschränken wir nns auf das oben unter der Rubrik der

bernischen Jurabahnen am Ende Gesagte zu verweisen.

6. Mit den b a d i s ch en Bahne n.

Es ist von etwelchem Interesse, dcn Wortlaut des l. Artikels
des Schluß-Protokolls der unterm 23. November 1869 zwischen
der badischen Eisenbahn-Administration und der Eentralbcihn
abgeschlossenen Konvention bezüglich der Verbindung der 2 Bahnhöfe
in Basel durch eine Eisenbahn und eine Rheinbrücke zu bauen.

Diefer 1. Artikel des Schlußprotokolls, datirt vom 25. April
1876, lautet folgengermaßen:

1) In Anwendung der Fnndamentalbestimmungen ihrer
Konvention vom 23. November 1869 geben die Administration der
Eisenbahnen des Großherzugthnms Baden und die schweizerische

Centralbahn die kategorische Erklärung ab, daß, wenn andere Eisen-
bahnadministrationcn das Gesuch stellen, an der gemeinschaftlichen
Benutzung der Verbindungslinie zwischen den beiden Bahnhöfen in
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Basel Theil zu nehmen, diese Theilnahme dnrch Züge einer dritten
Gesellschaft nicht anders stattfinden darf, als niit Einwilligung der
beiden contrahircnden Administrationen nnd daß die für diese

Benutzung, sowie für die zwischen den 2 Bahnhöfen bestehende
Verbindung zu bezahlenden Gebühren, als gemeinschaftliche Einnahmen
der associrten Partheien angesehen werden sollen. (Art. 6 der

Convention).

«. Mit der französischen Ost bahn.
Diese Konvention init der bndischen Eisenbahn konnte aber

von der Administration dcr sranzösischen Ostbahn nicht gleichgültig
angesehcn werden, sondern mußte cin ähnliches Verhältniß hervorrufen.

Und in dcr That enthält die unterm 6. März und 4. Mai
186V mit dcr französischen Ostbahngesellschast über die gemeinschaftliche

Benntznng des Bahnhofs in Basel abgeschlossene Konvention
den Art. 24, welchcr folgendermaßen lautet:

Sollte einer neuen Eisenbahn der Eingang in den Bahnhof
von Basel gestattet werden, und iu der BornuSsctzung, daß die

Centralbahn diese Benutzung bewilligt, oder daß ihr dieselbe durch
kantonale oder eidgenössische Behörden auferlegt würde, so sollen
die dnrch das Einlaufen dieser neuen Eisenbahn nöthig werdenden
Kosten denselben ausschließlich znr Last sällen, und es sollen die

verschiedene',! von dieser zn zahlenden Gebühren im Verhältniß
von sechszig von hundert für die Centralbahngcscllschast und von
vierzig von hundert für die Ostbahngesellschast bezogen werden."

In Berücksichtigung dieser Klausel glaubte nnn das Direk-
tvrinm dcr Centralbahn, es liege in seincm Intéresse, die Administration

dcr französischen Ostbahn von dem Abschlüsse dieses
Vertrages mit' den basischen Eisenbahnen in Kenntniß zu setzen und
ihr vorzuschlagen, an diesem Unternnehmen Theil zu nehmen. ES

glaubte diese auch in der That, die Annahme dieses Anerbietens sei

für sie nützlich und vortheilhast in Rücksicht auf die daherige
Zunahme des Verkehrs, welche ihr diese Anschlußbahn bringen könnte,
und so wurdc denn unterm 10. Juni 1870 zwischen den beiden

Gesellschaften ein Uebereinkommen abgeschlossen, dessen Hauptartikee
der folgende ist:

Die französische OstbahngeseUschaft und die schweizerische Cen-
tralbahngesellschast theilen unter sich, sei eS dcn Verlust, sei es den
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Gewinn, welcher aus der Erstellung und nus dein Betriebe der

Verbindungsbahn für die schweizerische Centralbahn fich ergeben
wird. Diese Theilung soll nach dem nämlichen Verhältnisse statt-
sinden,wie die Vertheilung dcr Zinse und der Betriebskosten sür
den Bahnhof dcr schweizerischen Centralbahn, nämlich 40 Prozent
vom Gewinn oder vom Verlnst für die französische Ostbahngesellschast,

und 60 Prozent des Gewinns oder Verlustes für die schweiz.

Centralbahngesellschaft.

à. Mit der Eisenbahn von Bern nach Langnau.
Wir beschränken uns hier aus das Gesagte unter der Rubrik

Eisenbahn von Bern nach Langnau" zu verweisen bezüglich der

Verkehrskonkurrenz.

2. Verträge, Konventionen.

Die im Jahr 1870 vorgekommenen Verträge und Konventionen

mit der Centralbahn, welche in gewisser Beziehung die
Interessen des Kantons berühren, sind folgende:

a. Wir machen darauf aufmerksam, daß unser Geschäftsbericht
von 1869, auf welchen wir uns berufen, die neue Konvention
bereits angedeutet hat, welche den 23. Dezember gleichen Jahres
zwischen dcr Centralbahngesellschaft und der vereinigten Eisenbahn-
gcsellschaft der Westschweiz über den Betrieh der Abtheilung Bern-
isingine durch letztere sür 5 Jahre gegen eine jährliche Gebühr
von Fr. 120,000 halbjährlich zahlbar abgeschlossen worden ist.

Die Administration der Centralbahn zeigte diese neue
Konvention der Regierung von Bern an, init dem Bemerken, daß sie

es nicht nöthig erachte, dieselbe der Genehmignng des Großen
Rathes vorzulegen, weil dieselbe in ihren Hauptbestandthcilen von
derjenigen vom 23. Dezember 1864, welche für eine Frist von 10
Jahren gutgeheißen worden, in nichts abweiche. Der Regierungsrath

war aber nicht dieser Ansicht, und zwar auf den Grundsatz
gestützt, daß alle Akten, welche auf Fusion-, Pacht- oder Cession :c.
dcr Konzessionsrechte vom 24, November 1852 ganz oder theilweise
sich beziehen, in die Kompetenz des Großen Rathes gehören, und
machte das Direktorium dcr Centralbahn mit Schreiben vom
26. März 1870 hieranf aufmerksam, fügte aber zugleich bei,
diese neue Konvention vom 23. Dezember 1869 der gesetzgebenden
Behörde zur Ratifikation zu empfehen, bereit zu sein, unter der
Bedingung jedoch, daß das Betriebskomite der w.stschweizerischen
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Bahnen, Namens dieser Gesellschaften ein gemeinschaftliches Domizil
in Bern bestelle.

Die westschweizerischen Bahnen waren bereit, diesem Vorbehalte

sich zu unterziehen, wenn unter dieser Domizilverzeigung der

afsocirten S. O. Gesellschaften nur ihre Eigenschaft als
Unternehmer des Betriebs der Sektion Bern-Singine in Betracht gezogen
werde, und diese ausschließlich dazu bestimmt sei, Mittheilungen
oder Weisungen bezüglich des Betriebs dieser Linie entgegen zu
nehmen.

b. Anch hat die Steinbruchgesellschast von Ostermundigen mit
dcr Centralbahngesellschaft unterm 29. bis 31. Dezember 1870
eine Konvention abgeschlossen in Betreff

1) des Anschlusses an die Station Ostermundigen, der kleinen
Eisenbahn, deren Konzession sich die Steinbruchgesellschast erworben,
nnd auch der ihr angehörenden Lagerplätze in dcr Nähe derselben;

2) der Pacht eines Lager- und Depotplatzes für gehauene
Steine in der alten Steingrube auf dcm Wylerfeld, sowie auch
über deren Anschluß mit der Telegraphenstatiun des Wylerfeldes;

3) einer Pacht für cin Depot von gehauenen Steinen auf
dem Güterbahnhofe Bern, sowie über die Erstellung einer
Verbindungsbahn bis zum Bahnhofnetz;

4) des Transports von Wagen mit Steinen von und zur
Station und zu dcn Lagerplätzen der Gesellschaft in Ostermundigen,
in der Nahe der Station der Centralbahn.

3. Verbefferungen von Fahrplänen und bestimmter Bestandtheile
des Gahnnetzes und Erstellung eines zweiten Geleises.

Diese Verbesserungen beziehen sich auf 3 Punkte:
a. In Betreff der Verbesserung der Fahrpläne hat dic bernische

Handels- und Jndustriegesellschaft unterm 22. März 1870 dcm
Regierungsrathe gegen die Fahrpläne der Westschweiz, der Staatsbnhn

und der Centralbahn eine Reklamation eingegeben. Ueber
die zwei erstem werden wir an Ort und Stelle uns aussprechen;
was nun die Centralbahn betrifft, entsprach dieselbe soviel möglich
bei Erstellung des Sommerfahrtenplattes dcn von der bernischen
Handels- und Jndustriegesellschaft ausgesprochenen Wünschen, aber
unglücklicherweise und in der Regel brachten die Verbesserungen,
welche in der Schweiz hinsichtlich der Bahnzüge angebracht werden
könnten, im Jahr 1870 nicht die erwartete Wirkung, denn der
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fatale französisch-deutsche Krieg, und das daraus entstandene
Truppenaufgebot in der schweizerischen Eidgenossenschaft verursachten eine

Störung in der Genauigkeit des Eisenbahndienstes. Die
Gesellschaften waren genöthigt, eine gewisfe Zahl Züge wegzulassen, unter
andern auch die, welche in Entsprechung der vom Publikum
gestellten begründeten Reklamationen eingeführt wurden.

Auf der andern Seite, als das Elsaß durch die deutschen
Armeen besetzt und der Eisenbahndienst in diesem Theile Frankreichs
total unterbrochen war, forderte die Lage der Stadt Mühlhansen,
deren materielle, finanzielle und Hnndels-Jnteressen zufolge ihrer
täglichen Relationen mit dem Platze Basel innigst mit diesem
verflochten sind, trotz und vielleicht gerade bei der schrecklichen Lage,
in der sie sich des Krieges wegcn befand, gebieterisch die Fortsetzung
dcr Eisenbahnzüge zwischen diesen beiden Ortschaften.

ES hatten über diesen Gegenstand viele Unterhandlungen
stattgesunden, es wurde unterm 3. Oktober 1870 in Besoul mit der
Genehmigung der Regierungsbehörde der nationalen Vertheidigung in
Tours sogar eine Konvention, welche den Betrieb dieser Sektionslinie
durch die schweizerische Centralbahn zum Zwecke hatte, unterzeichnet.
Dieser Betrieb fand aber niemals statt, denn die Gesellschaft einerseits

und die deutsche Militärbehörde audererseits thaten ihr
Möglichstes, um einer längeren Unterbrechung des gegenseitigen Verkehrs
zwischen Basel und Mühlhausen zuvorzukommen.

6. Eine andere Abtheilung von Verbesserungen, welche im
Jahre 1870 ausgeführt wurden, besteht in der Ausführnng einer
gewissen Zahl von Reparaturen, Zusätzen und Vergrößerungen
und in dcr Vermehrung des Rollmntcrials.

So führte sie ein neues Oberbausystem ein, indem sie an
mehreren Orten die alten hölzernen Schwellen mit einer Art Schienenträger

auf steinernen Untersätzen mit Zwischenstücken von Eisen
ersetzte.

Nebstocm erneuerte sie die meist gebrauchten Bahnstrecken, wie
die Hauensteinstrccke, die Bahnhöfe von Basel, Ollen nnd Bern
vermittelst Schienen aus Bessemer-Stahl oder Piidelstahl, statt den

gewöhnlichen Eisenschicnen.
Ueberdieß vermehrte sie ihr Rollmaterial mit 8 neuen Lokomotiven,

wovon 4 für die Personen- und 4 für die Güterzüge.
In Betreff der Zusätze und Vergrößerungen, welche in den

bernischen Bahnhösen und Stationen dieser Gesellschaft stattgefunden,

erwähnen wir:
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Einen Güterschuppen mit Rampe «lis dcr Station

Ostermundigen.

Die Verlängerung am untern Ende in der Richtung gegen
Ölten auf dem Bahnhof in Herzogenbuchsee.

Die Erstellung eines festen Signals auf der Station Bnrgdorf

gegen Bern.
Die Erstellung eines Nebengeleises mit einer Holzrampe auf

der Station Thörishaus.

c. Erstellung cines zweiten Geleises von Herzogenbuchsee bis
Ölten und Aarau.

Die Eisenbahngrnppcn der Ostschwciz und der Westschweiz
sind nur mit einem Faden verbunden, das heißt vermittelst eines

einzigen Schienenweges von Herzogenbuchsee bis Ölten und Aarau,
weßhalb der Bundesrath bei Anlaß des sranzösisch-deutschen Kricgcs
von 1876 dic Centralbahngesellschaft aufforderte nnf dieser Strecke
ein zweites Geleise zu legen. Das Dircltorinm der Centralbahn
empfahl in seinem Berichte über diese Frnge an den Vermaltungs-
rath die Erstcllnng eines zweiten Geleises von Ölten nach Aarau,
unter der Bedingung, daß die Eidgenossenschaft die nöthigen Fonds
zum jährlichen Zinsfuße von 4'/, V« vorstrecke, Dcr Regiernngs-
Reprasentant im Verwaltungsrathe der Ccntralbnhngcsellschaft schlug

vor, die Strecke zwischen Herzogenbuchsee und Ölten auf die gleiche
Linie zu setzen wie diejenige zwischen Ölten und Aaran, indem er
bemerkte, daß vom militärischen Gesichtspunkt aus die Erstellnng
eines zweiten Geleises auf dcr crstern Strecke noch viel dringender
sei als zwischen Ölten und Aarau, weil von Ölten ans vermittelst
der Luzernerlinie man annehmen könne, daß das Geleise doppelt
sei. Dieser Antrag wnrde angenommen. Die Eisenbahndirektion
that Persönlich Schritte, um dem Hrn. Präsidenten der Eidgenossenschaft

und dcm Hrn. Chef des eidgenössischen Militärdepartemcnts
nnznempfehlen, das Angebot der Centralbahngesellschaft zn
berücksichtigen. Unglücklicherweise schien die finanzielle Krisis es der
Bundesbehörde nicht zn erlauben, die verlangten Fonds vorzuschießen.
Seither, im Monat März 1870, hat der Regierungsrath des Kantons

Aargnu den Bundesrat!) ersucht, die interessirten Kantone
und die Gesellschaft zusammen zu berufen, um die Frage der
Erstellung dieses zweiten Geleises zu besprechen.

Der Regiernngsrath des Kantons Been hat die Regierung
des .Kantons Aargau in Kenntniß gesetzt, daß er mit ihrem Vor-
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gehen einverstanden sei und daß er nöthigenfalls beim Bundesrathe
dasselbe unterstützen werde.

Man hat allen Grund zu hoffen, daß diese Angelegenheit
nächstens einer Konferenz von Delegirten der Kantone und der
schweizerischen Centralbahn unterbreitet werde.

4. Anwendnng des Tarifs.

Infolge des Beschlusses der Konferenz der schweizerischen
Eisenbahnen, vom 28. September 1869 in Bern hat die Centralbahn,
wie alle übrigen Eisenbahngesellschaften im Kanton Bern, den Tarif
für Reisende, welche in dcn Zügen ohne Billet angetroffen werden,
in Anwendung gebracht, wie wir dieses auch unter der Rubrik
Staatsbahn" finden werden.

L. Staatsoay».

Die Aktivitütsperiode des Jahres 1879 umfaßt zwei besondere
Sphären, wovon die einte die Konstituirnng, die Ernenernng, die

Abänderungen und die Inkompatibilitäten im Personal der
Verwaltung betrifft, nnd die andern auf die VenvnltungSnkten im
engern Sinne sich bezieht.

g,. Constituirung, Erneuerung und Abänderung der
Beamtete n.

1) Unterm 4. Inni 1879 ernannte der Regiernngsrath eine

Kommission znr Begutachtung und Untersuchung des Geschäftsberichts

der Staatsbahn für'das Jahr 1869.
Diese Kommission hat ihren Bericht um 23. November

1879 eingegeben, und die Genehmigung dcr Ban- und Be-
triebsrcchnungen vom Jahr 1869 beantragt.

2) Bei Anlaß eines Prozesses, welchen die Gemeinde Worden
gegen die Staatsbahn erhoben hat, fanden sich die betreffenden

Behörden, gestützt auf den Art. 27 des Bundesgesctzes
vom 1. Mai 1859 im Falle, znr Wahl einer neuen
eidgenössischen Schatzungskommission für die Linie Bern - Biel-
Neucnstadt zu schreiten, weil die Funktionen der vorhergehenden

erloschen waren.
Die für eine nnbestimmtc Zeit durch den BnndeSrnth, das

Bundesgericht und den Regierungsrath von Bern gewühlten
Mitglieder dieser Kommission sind die folgenden:
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1) Mitglied:

Herr Wietlisbach, Forstinspektor in Anrnu.

S u pple a n t en:
Die Herren Snlesius Marfnrt, Großrath, in Omstal (Luzern),

und Eusebius Vogt, Kantonsrath in Grenchen (Solothurn).
2) M i t gli ed.

Herr Wapf, Staatsrath in Luzern,

S u Pple a n t en:
Die Herren von Arx, Nationalrath in Ölten, und Karl

Vissanlas, Großrath in Murten.
3) Mitglied:

Herr Joh. Rud. Vogel, alt-Nationalrath in Wangen.
S u pple a n t en:

Die Herren von Werbt in Toffen, Großrath, und König,
Grnndbesitzer in Beitenwyl.

3) Die Stellen des Betriebsinspektors, des Maschinenmeisters
und des Vahningenieurs mußten infolge des Inkrafttretens
des Gesetzes vom 26. Mai 1869 zur Konkurrenz ausgeschrieben
werden. Jnsolge dessen hat der Venvaltungsrnth der Stants-
bcchn in seiner Sitzung vom 9. Februar 1870 die Inhaber
dicser Stellen in ihren Funktionen für eine neue Periode von
4 Jahren bestätiget, nämlich Herr Rudols Leuzinger, Artillerie-
Hauptmann von Winterthur, als Betriebsinspektor.

Herr Wilhelm Kubly, von Altstetten, Kant. St. Gallen,
als Maschinenmeister.

Herr Gustav Gränicher, Oberstlieutenaut, von Bern, als
Bahningenieur.

Diese Ernennungen sind vom Regiernngsrnthe am 19. Febrnar
genehmigt worden.

4) Die neuesten Modifikationen im Personal der Verwaltung be¬

stehen in der Ersetzung des Maschinenmeisters Herr Kubly
und des Direktors der Staatsbahn, Herr Schaller.

Herr Kubly, welcher aus Gesundheitsrücksichten vom Dienste
sich vollständig zurückziehen mnßte, wurde unterm 19. Juli durch
den Ingenieur Weyermann von Bern ersetzt.

Diese Ernennung wurde durch den Regierungsrath unterm
3. Dezember ratifizirt.

Herr Schaller, welcher auch krank geworden, erhielt gegen
Mitte Oktober einen Urlaub von mehreren Wochen, während welcher
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die unterzeichnete Direktion die Verwaltung der Staatsbahn
übernahm. Da aber die Krankheit des Hrn. Schaller sich in die Lange
zog. und die Beschäftigungen der Eisenbahndirektion bedenkend

zunahmen, ernannte der Verwaltungsrath auf den Antrag derselben
den Hrn. Schoch, Control-Chef, zum Direktor der Staatsbnhn
ncl interim.

b. V e r m a l t u n g s a k t e n.

Die auf die Staatsbahn bezüglichen Verwaltnngsakten im
Jahre 1870 bestehen vorzüglich in folgenden Punkten:

1) Vorerst sind 2 Prozesse definitiv, der einte und der andere
im verflossenen Monat Juni durch cin gegenseitiges Uebercinkommen
der Partheien erledigt wurden.

Der erste Streit bezog sich aus die Torflieferung der Hagneck-
Torfgesellschaft an die Staatsbahn, für die Heizung der Maschinen.

Die Bedingnngen dieser Lieferungen waren durch eine
Konvention vom 20. Januar 1864 festgesetzt. Theoretisch schienen die

Bestimmungen dieser Konvention für die Stnatsbahn günstig zn
sein, die praktische Anwendung war aber sehr schwierig, so zwar,
daß im Jahr 1870 die Hagneckgesellschaft nicht weniger als 3 oder
4 Prozesse gegen die Staatsbahn anhob, nachdem sie vorher in
einem durch das Bundesgericht beurtheilten Kompromiß theilweise
siegreich war.

Zur Beseitigung dieser Prozesse und zugleich zum Zwecke die
Reduktion der Axenzahlen zu benutzen, die aus der Umänderung
der Torfwagen infolge der revidirten Konvention mit der
Centralbahngesellschaft bei der Benutzung der gemeinschaftlichen Strecken
und Bahnhöfen Bern-Wylerfcld-Zollikofen und Gümligen sich

ergeben würden, hat der Verwaltungsrath der Berner-Stnats-Bnhn
init der Hagneckgesellschaft unterm 21. Mai 1871 übereinstimmend
beschlossen, die Konvention vom 20. Jenner 1864 aufzuheben.
Zugleich aber zog die Hagncckgefellschaft die mit ihrer Klage vom
März 1869 bei dem Bundesgerichte anhängig gemachten Reklamationen

zurück. Der Regierungsrath genehmigte diese Vertragsaufhebung

den 15. Juni 1871.
Ter zweite streitige Punkt betraf verschiedene Anstände, die

schon vor mehreren Jahren zwischen der Staatsbahn und Herrn
Alezander Kocher Ingenieur bezüglich der Uebernahme des Unterbaues

des Baulooses von Madretsch bis zum Bielersee sich erhoben
hatten. Dieser Konflikt hat am 18. Juni dadurch seine Erledigung
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gefunden, daß der Regiernngsrath dcn anf die Gesuche des Herrn
Kocher vom 2. April nnd 4. Mai 1870 vom Vcrwaltungsrathe
gefaßten Beschlüssen seine Genehmigung ertheilt hat.

2) Im Jahre 1870 wurde in der unterm 25. Angnst 1864
zwischen der Kantonalbank von Bern und dem Verwaltungsrathc
der bernischen Staatsbnhn abgeschlossenen Konvention eiue Abänderung

von einer gewissen Tragweite vorgenommen.
Vorerst müssen wir daran erinnern, daß laut dieser .Konven¬

tion die Verwaltung dcr bernischcn Stantsbahn verpflichtet war,
alle vom Betrieb ihrcr Linien herrührenden disponiblen Gelder an
die Kantonalbank abzugcbcn, ohne sclbe anders zurückziehen und
wicdcr an die Kantonalbank zustellen zu könncn, als nach einer

vorläufigen Anzeige und einzig in den beiden Perioden vom
30. Juni uud 31. Dezember.

Infolge dcr crnsten Eecignisse von 1870 lastete eine Finanzkrisis

so drückend nnf dcn Handelsvcrhältnisscn, daß nnch die
Kantonskasse dadurch in ihrem Bnarvorrathe sich bcdroht sah, wcßhalb
der Rcgicrungsrnth auf den Gcdanken kam, in der fraglichen
Konvention Modifikationen eintreten zn lassen. Weßhalb denn die

Berwaltnng der Stantsbahn, auf Weisung dieser Behörde, sich im
Falle sah, der Kantonalbank die Konvention vom 25, Angnst 1864
nufzukündcn, mit der Einladung cine neue abzuschließen, zufolge
welcher in kritischen Momenten dem Siaate die Befugnitz zukommen
könne, über die vom Betrieb der Eisenbahn herkommenden Gelder

zu disponircn.
Es wnrdc dann in der That zwischen diesen beiden Verwaltungen

ans diesc Grundlagen gestiitzt cinc neue Uebereinkunft nntcrm
6. Oktober abgeschlossen, welche nm folgenden 7. November von
der kompetenten Behörde genehmigt wurde: nach Art. 5 diefer
Uebereinkunft steht dcr Direktion der StnatSbcchn das Recht zu, nnch

vorausgegangener fünftägiger Anzeige Fr. 50,000, und nach einer
vorläufigen Anzeige von 8 Tagen Fr. 100,000 aus diesem Depot
zu erheben, und selbe dann, wenn die Finnnzdircktion es verlangt,
in Abschlagszahlungen an die Kantonskasse aus ihren Einnahmen
zurückzustellen.

3) Während dem Sommcrdienst 1870 wurde versuchsweise
auf der Linie Biel-Neuenstadt ein Supplementarzug eingeführt.
Der Regierungsrath behielt sich das Recht vor, denselben jederzeit
abzuschaffen, wenn derselbe zu beschwerlich wäre und den erwarteten
Nutzen nicht bringen würde.
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4) Zur Vervollständigung dieses Kapitels bleibt uns noch die

Geschäftsführung und der Betrieb der Staatsbnhn zu behandeln.
In dieser Beziehung verweisen wir auf den Spezialbericht des-

Verwaltungsrathes, welcher an die Obcrbehöröen vertheilt werden
wird. Wir begnügen uns, ans diesem Berichte die solgenden
Hauptpunkte anznsnhren:

I. Bimrcchmmg.

Die Totalausgaben für die Erstellung der Eisenbahn, mit
Inbegriff des Betricbsinventars, betrugen nach der Rechnung von
1869

'

Fr. 19,611.484. 96
Die Einnahmen der gleichen Rechnung

beliefcn sich auf
"

'. 1,466,411. 22

so daß auf Ende Dezember 1869 die

Ncttoausgaven betragen Fr. 18,145,973. 74
Im Laufe des Jnhres 1879 wurden

für Bauten ausgegeben Fr. 7,852. 94
Einnahmen im gleichen

Jahre 21,418. 76
Nettoeinnahmen von 1879 13,566.72

Das Kapital der Baurechnung betrug
am Ende des Jahres 1879 .' Fr. 18,131,597. «2

II. Betriebsrechmmg für 1870.

Einnahmen.

n. Direkter B etric b s e rt r a g.

1869.

1) Transport von Reisenden
2) Gepäck

3) Thieren
4) Waaren

Fr. Np.
548,400. 31

28,721. 07
25,091. 61

379,480. 26

187«.
Fr. Rp.

566,419. 83
32,819. 95
31,625. 77

496,069. 53

Total 981,693. 25 1,126,935. «8
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d. Indirekter B e tri eb s eri r a g.

1869.
Fr. Rp.

1) Pachtgeld nnd Miethzins 66,070. 57
2) Vergütung von fremden Linien

für Gebrauch von Wagen und
Lokomotiven 25,346. 86

3) Zins für angelegte Kapitale 7,179. 62
4) Verschiedene Einnahmen 64,635. 56

Total 163,232. 61

Zusnmmenzug des Einnehmen
l869.
Fr. Rp.

n. Direkte Einnahmen 981,693. 25
d. Indirekte Einnahmen 163,232. 61

Total der Einnahmen' 1,144,925. 86

ö. Ausgaben.

1869.
Fr. Np.

1) Allgemeine Verwaltung 30,974. 95
2) Betriebsdienst 195,975. 36
3) Transportdienst 257,996. 43
4) Unterhaltung?'- und Ueber-

wachungsoienst 113.492. 88
5) Verschiedene Ausgaben 201,787. 83

Total der Ausgaben 709,326. 55

1870.
Fr. RP.

49,932. 18

13,979. 72
19,049. 56
54,067. 25

128,028. 71

1870.
Fr. Np.

1,126,935. 08
128,028. 71

1,254,963. 79

1870.
Fr. Rp.

26,092. 31
114,174. 53
259,981. 67

117,907. 66
205.825. 38

714,081. 55

III. Mnanzielles Resultat.

Total der Einnahmen
Ausgaben

Total des Reinertrages
Täglicher reiner Betriebsertrag
Reinertrag Per Kilometer

1869.
Fr. Rp.

1,144,925. 86
799,326. 55

1879.
Fr. Rp.

1,254.963. 79
714,981. 55

435.599. 31
1,193. 42
5,965. 10

540,882. 24
1,481. 87
6,289. 32
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Dcr Reinertrag des Jahres 1870 übersteigt denjenigen des

Jahres 1869 mit Fr. 105,282. 93.
Um die genane Zahl der Betriebskosten zn erhalten, muß

man von der Gesammtheit der Ausgaben, die in der Rechnung
unter der Rubrik Verschiedene Ausgaben" als Antheil an die

Verzinsung des Bankapitals ftgurirende Summe abziehen, nämlich:
1869. 187V.

Fr. Rp. Fr. Np.
Entschädigungen an die Centralbahn 113,450.88 104,796.01

und in der Rubrik Verschiedene
Einnahmen"

1869. 1870.
Fr. NP. Fr. Rp.

n. Quote der
Centralbahn für
Mitbenutzung
dcs Bahnhofes
Biel .26,373.34 26,258.06

b. Quoted, schw. /

Westbahnen f.
'

27,080.71 26,965.42
den Bahnhof ^

Nenenstadt 707.37 707.36^
Bleiben für Verzinsung des Kapitals 86,370. 18 77,830. 59

Die wirklichen Betriebsausgaben kommen
also für 1869 nnd für 1870

Fr. Rp. Fr. Rp.
anf 622,956. 38 636,250. 96
oder per Kilometer der Linie jährlich auf 7,243. 67 7,398. 26

Die mittlem jährlichen Bruttoeinnahmen auf der ganzen Linie
betrugen Per Kilometer:

im Jahr 1869 Fr. 13,319. 09
und im Jahr 1870 14,592. 60

c. Westschweizerische Kisenöaynen.

1) Wie schon öfters früher, sind auch im Laufe des Jahres
1870 vom Publikum überhaupt und ganz besonders von der
bernischen Handeis- und Industrie-Gesellschaft dem Regierungs-
rnthe wiederholt Reklamationen eingegeben worden, welche anf die
fehlerhafte Organisation des Fahrplans der schweiz. Westbcihn-

24
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gesellschaften auf dcr Linie Genf-Lausanne-Bern nnd auf dcr
Seclinie Bezug haben. Diese letztere Linie wird übrigens im
Vergleich zur Oronlinie immer mit weniger Rücksicht behandelt.

Die vom Regierungsrathe und dcr Eisenbahndirektion der

Westschweizerischen Eisenbahnen infolge dieser Reklamntionen gc-
machten Bemerkungen haben bis jetzt noch nicht zu einem ganz
erquicklichen Resultate geführt.

2) Ein anderer crwühnnngswcrther Punkt bezieht fich anf
das Gesuch des Comite's der Franco-Suisse-Tirektion, welches die

Vermittlung des Regierungornthes anruft, um während des Som-
mcrdienstes einen Ertrazng von Hcrzogcnbnchsec bis Biel cin-
zusnhrcn.

Die Direktion der Staatsbahn, über diese Nencrnug angefragt,
gab einen günstigen Borbcricht, unter dcr Bedingung, dntz dieser
Zug bis Genf fortgeführt werde. Dic Antwort der schweiz. Westbahn

war aber ausweichend, indessen zeigte sich das BctricbS-
Cvmite bereit, diesen Gegenstand in einer Konferenz zwischen dcn
Verwaltungen dcr Central- und dcr Stantsbahn und der schweiz.

Wcstbahncn zn behandeln. Diese Konferenz hat im Mai statt-
gefuudeu, aber die Gesellschaften konnten sich nicht verständigen.

3) Endlich ist noch cin letzter erwähnenswerthcr Punkt, welchcr
sich aus dic Donüzilsverzeignng der vereinigten schweizerischen
Westbahnen in Bern, die im Jahre 187« erfolgte, in ihrer Eigenschaft
als Pächterin der Linie Bern-Singine bezieht; diese Domizil-
verzeignng ist dazu bestimmt, die auf den Betrieb dicser Eisenbahn

bezüglichen Mittheilungen und Weisungen in Empfang zn
nehmen.

Diese DvmizilSvcrzeignng war anch die Bedingung, unter
welcher der Rcgicrungsralh nnd der Große Rath von Bern der
neuen Konvention, vermittelst welcher die Centralbahn den schweiz.

Westbahnen die Sektion von Bern bis zur Sensenbrückc in Pacht
gab, die Genehmignng ertheilte.
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Motion.

Unterm 11. Januar 1870 wurde dem Großcn Rathe, auf
den Antrag dcr Staatswirthschaftskommission, fvlgende Motion zur
Behandluug vorgelegt:

Der Regiernngsrath ist eingeladen, darüber zu wachcn,
daß Vollziehungsbeamic des Staates nicht in gcschüfts-
leitenden Behörden von Eiscnbahngesellfchaften sitzen, die

ihrer amtlichen Contrôle nntcrworscn sind."

Infolge der vom Direktor der Eisenbahnen bei der Debatte
dieser Motion (11. Januar 1870) auseinander gelegten Gründen
wurde derselben keine weitere Folge gegeben.

Diese Gründe resümiren sich in Folgendem:
1. Die in Frage stehende Motion ist unanwendbar, weil sie

neue, weder durch die Verfassung noch durch ein Gesetz
vorgesehene Jncompatibilitüten zu schaffen sucht, welche mehr
schädlich als nützlich wären.

2. Sie ist mit den wohlverstandenen Interessen des Staates im
Widerspruch, welche ab Seite seiner Vertreter eine thätige
Ueberwachung der Unternehmungen vvn allgemeiner Nützlichkeit

erheischen; diese Ueberwachung kann nur dann mit
Sachkenntnis; und Erfolg ausgeübt werden, wenn die
Staatsabgeordneten in allen Zweigen der Verwaltung eingeweiht sind.

3. Endlich müßte die Durchführung dieser Motion nothwcndiger-
weise die Abänderung des Gesetzes über die Organisation
der Verwaltung der Staatsbahn zur Folge haben, und die

Regierungsstatthalter dazu verurthcilen, sich der Theilnahme
an allen gemeinnützigen Unternehmen zu enthalten.
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SchkußöemerKungen.

In Berücksichtigung der bedeutenden Vermehrung der Geschäfte
der Eisenbahndirektion und ihrer großen Wichtigkeit hat der

Regierungsrath, auf den Antrag des Unterzeichneten wie bei der

Finanzdirektion, ein besonderes Comite bestellt, welches über die
hauptsächlichsten Gegenstände, welche den obern Behörden vorgelegt
werden sollen, einen Vorbericht zu geben hat. In dieses Comite
sind ernennt: der Direktor der Eisenbahnen, als Präsident, und
die Herren Regierungsräthe Weber und Hartmann.

B ern, im Juli 1871.

Der Direktor der Eisenbahnen:

Jolifsaint.
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